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1 Vorbemerkung

Fir die Haushaltswirtschaft des Landkreis Dahme-Spreewald sind die 88 62 ff der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) maRgeblich, sowie die dazu
erlassene Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKYV). Der Landkreis ist
demnach gem. § 62 Abs. 6 BbgKVerf verpflichtet, den Haushalt so aufzustellen, dass der
Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der
Gesamtbetrag der Ertrage die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des
Haushaltsjahres und den Fehlbetragen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von
Rucklagemitteln erreicht oder Ubersteigt.

Ist der Ergebnishaushalt gemaf 8 62 Absatz 6 BbgKVerf im Haushaltsjahr trotz Ausnutzung
aller Einsparmoglichkeiten sowie der Ausschopfung aller Ertragsmoglichkeiten nicht
ausgeglichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin ist der
Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Im HSK
sind die MafRnahmen darzustellen, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesene
Fehlbedarf im Ergebnishaushalt kiinftiger Jahre vermieden wird. Es dient dem Ziel, die kiinftige
dauernde Leistungsfahigkeit des Landkreises wieder herzustellen.

Das HSK ist gemal3 § 68 Abs. 1 BbgKVerf Bestandteil der vom Kreistag zu beschlie3enden
Haushaltssatzung 2026/2027 und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehdorde.

Der Landkreis hat seine Zahlungsfahigkeit durch eine angemessene Liquiditatsplanung
sicherzustellen. Investitionsvorhaben oder selbststindig nutzbare Teilvorhaben dirfen erst
begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Die Haushaltsplanung ist nach den
Grundsatzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszufihren.

Ein lebens- und zukunftsfahiger Landkreis bendtigt ein austariertes Zusammenspiel von
freiwilligen und pflichtigen Aufgaben. Der Prozess der Haushaltskonsolidierung ist daher mit
einer strategischen Neuausrichtung zu verbinden. Im Rahmen der strategischen
Konsolidierung sind insbesondere Entscheidungen zu strukturellen und organisatorischen
Veranderungen erforderlich.

Die strategische Haushaltskonsolidierung verfolgt die Zielstellung, langfristig und nachhaltig
wirkende Malnahmen zu eruieren, die nicht nur kurzfristige bzw. einmalige Effekte der
Konsolidierung bewirken. Die systematische Prifung der Aufgaben und deren Erledigung
bilden hierbei einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor des HSK. Eine Bewertung
des Konsolidierungspotentials sollte unter Beriicksichtigung der kommunalpolitischen Ziele
erfolgen. Es ist konkret zu benennen, welche Gegebenheiten fir den Landkreis pragend sind
oder perspektivisch sein sollten.

Vorrangiges Ziel des Landkreises bleibt die dauerhafte Sicherung seiner finanziellen
Leistungsfahigkeit. Vor diesem Hintergrund wurde ein Haushaltssicherungskonzept
entwickelt, das durch konkrete MaRnahmen Steigerungen der Ertrage und Einzahlungen und
Verringerung der Aufwendungen und Auszahlungen aufzeigt. Dabei wurden die finanziellen
Auswirkungen der HSK-Maflnahmen zunachst geschéatzt und sind noch nicht im
Haushaltsentwurf enthalten, da es hierzu weiterer Umsetzungsschritte bedarf.

Uberdies enthalt das Konzept strategische Uberlegungen, um die finanzielle
Handlungsfahigkeit wiederherstellen. Hierzu sind noch keine finanziellen Auswirkungen
abschatzbar. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2030 durch diese
MalRnahmen der strukturelle Haushaltsausgleich darstellbar ist und Uberschiisse im
Ergebnishaushalt von jéhrlich 10 Mio. Euro zum Abbau des Fehlbetrages erwirtschaftet
werden kénnen.
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2 Ausgangslage — aktuelle Haushaltslage
2.1 Ergebnishaushalt

Der Landkreis Dahme-Spreewald erzielte in den Jahren 2012 bis 2021 in den jeweiligen
Jahresabschliissen kontinuierlich Uberschiisse im ordentlichen Ergebnis, die der Riicklage
aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses zugefiihrt wurden. Mit dem Jahresabschluss
2022 weist der Landkreis erstmals einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Héhe von ca.
18,1 Mio. Euro aus. Ursachlich hierfir war unter anderem, dass der Ertrag aus der
Kreisumlage im Jahr 2022 gegentber dem Vorjahr 2021 um 15 Mio. Euro niedriger ausfiel.
Hinzu kam ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen, insbesondere bei den
Personalaufwendungen (+3,2 Mio. Euro), den Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen
(+1,5 Mio. Euro), den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+14,1 Mio. Euro) sowie weiterhin
steigenden Transferaufwendungen (+15,9 Mio. Euro).

Ergebnisrechnung 2023

Im Jahresabschluss 2023 weist der Landkreis aus der laufenden Verwaltungstatigkeit einen
Uberschuss in Hohe von 1,8 Mio. Euro sowie einen Uberschuss im Finanzergebnis von 525
Tsd. Euro aus, sodass sich ein ordentliches Ergebnis von insgesamt 2,3 Mio. Euro ergibt. Der
gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich (8 63 Abs. 4 Satz 2 BbgKVerf a. F.) konnte damit
erreicht werden.

Das aul3erordentliche Ergebnis schlief3t jedoch mit einem Defizit von 920 Tsd. Euro ab. Dieser
Betrag war der Rucklage zu entnehmen, Uberstieg jedoch den vorhandenen Bestand.
Infolgedessen wurden 637 Tsd. Euro der Ricklage aus Uberschiissen des auRerordentlichen
Ergebnisses entnommen; die Riicklage wurde damit vollstandig aufgezehrt. Der verbleibende
Fehlbetrag in H6he von 283 Tsd. Euro wurde als Fehlbetragsvortrag ausgewiesen.

Das Gesamtergebnis 2023 betrug damit ca. 1,4 Mio. Euro und lag um 17,6 Mio. Euro Uber
dem im Haushaltsplan 2023 prognostizierten Ergebnis.

Ergebnisrechnung 2024

Fur das Haushaltsjahr 2024 weist der Landkreis aus der laufenden Verwaltungstatigkeit ein
Defizit von 35,4 Mio. Euro aus. Das Finanzergebnis schliel3t mit einem Uberschuss von 2 Mio.
Euro, sodass sich ein ordentliches Ergebnis von -33,3 Mio. Euro ergibt. Der
Haushaltsausgleich gemaf § 62 Abs. 6 BbgKVerf konnte nur durch eine Entnahme aus der
Rucklage erreicht werden.

Das aul3erordentliche Ergebnis weist ein Defizit von 1,4 Mio. Euro aus. Eine Deckung uber
die Ricklage war nicht mehr mdglich, da diese bereits 2023 vollstandig aufgebraucht wurde.
Der Fehlbetrag wurde daher dem Fehlbetragsvortrag zugeschlagen, der sich somit auf 284
Tsd. Euro erhoht.

Das Gesamtergebnis fiir das Jahr 2024 belauft sich auf ca. —33,5 Mio. Euro und liegt damit
um 16,8 Mio. Euro Uber dem im Haushaltsplan 2024 prognostizierten Ergebnis.

Planungszeitraum 2026/2027

Die finanzielle Lage des Landkreises Dahme-Spreewald bleibt weiterhin &ul3erst angespannt.
Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird — beginnend mit dem Haushaltsjahr 2027 — in der
mittelfristigen Planung nicht mehr durch Ricklagenentnahmen mdoglich sein. Der
Rucklagenbestand wird voraussichtlich letztmalig zum 31.12.2026 zur Deckung des
erwarteten Defizits herangezogen werden kdnnen.

Nach der aktuellen Steuerschatzung ist davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen der
Stadte und Gemeinden in den kommenden Jahren zwar leicht steigen, jedoch deutlich weniger
dynamisch als bislang angenommen. Entsprechend werden die Ertrdge aus der Kreisumlage
frihestens im Haushaltsjahr 2028 wieder das Niveau des Jahres 2021 erreichen oder leicht
Ubersteigen.
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Gemal § 62 BbgKVerf ist die dauernde Leistungsféhigkeit des Landkreises sicherzustellen.
Die Auswirkungen sinkender Steuereinnahmen auf die Ertragsseite machen es erforderlich,
dass der Haushaltsentwurf 2026/2027 erneut nur unter Nutzung friherer
Ergebnistiberschiisse eingebracht werden kann. Fir das Jahr 2026 ergibt die Planung eine
strukturelle Unterdeckung von 40,7 Mio. Euro, fur das Jahr 2027 eine Unterdeckung von 36,7
Mio. Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2027 reicht der Ricklagenbestand (Ergebnistberschiisse
aus Vorjahren) jedoch nicht mehr aus, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist.

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ergebnis Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz

ordentliches | 43 /07300 | -42.685.107 | -40.713.084 | -36.761.543 | -30.230.257 | -32.582.436

Ergebnis

AuBerordentl. 1.433 100.000 | -1.280.000 100.000 100.000 100.000

Ergebnis

Entwicklung 98.330.392 | 55.754.285 | 13.761.201 | -22.900.342 | -53.030.599 | -85.513.035

Ricklage

ordentlich | 98.623.745 | 55.938.638 | 15.225.554 | -21.535.080 | -51.766.246 | -84.348.682

auRerordentl. .284.353 184.353 | -1.464.353 | -1.364.353 | -1.264.353 | -1.164.353

Ruckgang der Schlusselzuweisungen

Im Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg ist festgeschrieben, dass Landkreise
Schlisselzuweisungen erhalten, wenn sie ihren rechnerisch ermittelten Finanzbedarf
(Bedarfsmesszahl; § 10 Abs. 1 Gesetz Uber den allgemeinen Finanzausgleich mit den
Gemeinden und Gemeindeverbanden im Land Brandenburg (Brandenburgisches
Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) nicht durch Einnahmen aus der Kreisumlage mit dem
Landesdurchschnittshebesatz decken kénnen (Umlagekraftmesszahl, § 12 BbgFAG).

Die Umlagekraftmesszahl! It. Orientierungsdaten fir die Planung 2026 betragt 176.131.631
Euro und liegt mit 7,6 Mio. Euro unter dem errechneten Finanzbedarf, so dass der Landkreis
90 % des Unterschiedsbetrages als Schllisselzuweisung erhalt.

2024 16.566.101 Euro
2025 8.335.877 Euro
2026 6.302.062 Euro

Allerdings ist es dem Landkreis aufgrund der angespannten Finanzlage seiner Stadte und
Gemeinden nicht ohne weiteres mdglich, den Unterschiedsbetrag durch eine Erhéhung der
Kreisumlage zu kompensieren.

Deckelung der Kreisumlage

Der Landkreis hat vor der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage den Finanzbedarf der
umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gleichrangig mit dem eigenen zu
beriicksichtigen. Unter Beachtung dieses Grundsatzes wurde die Kreisumlage des
Landkreises mit Blick auf die kommunale Haushaltssituation bereits in den letzten 5 Jahren
mit durchschnittlich 35,15 % festgesetzt. Zur Stabilisierung dieser niedrigen Kreisumlage
wurden aufgrund des erhéhten kreislichen Finanzbedarfs

- die vorhandene Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses
schrittweise abgebaut,

- der Zahlungsmittelbestand des Landkreises vollstandig aufgebraucht und

- zur Absicherung des Investitionsbedarfes seit 2024 bereits Kredite in Hohe von ca.
55 Mio. Euro aufgenommen.

! pie Umlagekraftmesszahl gibt an, welche Einnahmen der Landkreis bei Festsetzung des Kreisumlage-Durchschnittshebesatzes
(derzeit 39,12 %) generieren kdnnte.
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Anstieg Transferaufwendungen

Es ist festzustellen, dass sich die Transferaufwendungen seit dem Jahr 2007 konstant erhoht
haben. Uberdies steigt der Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen
(Transferaufwandsquote) kontinuierlich an.

Den Transferaufwendungen stehen Uberdies nicht ausreichend Ertrdge gegeniber, so dass
der Zuschussbedarf in den Bereichen

- Soziale Hilfen und
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

im Haushalt 2026 bei ca. 128,1 Mio. Euro liegt und in den n&chsten Jahren weiter ansteigt.

2.2 Finanzhaushalt

Das Haushaltssicherungskonzept hat sich nicht nur auf die Konsolidierung des
Ergebnishaushaltes, sondern auch auf die Sicherstellung der Liquiditat und demnach auf den
Finanzhaushalt zu beziehen. Im Gesamtfinanzhaushalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Finanzmittelfehlbedarf
(in Mio. Euro)
2022 -31,2
2023 -15,4
2024 -44,0
2025 -89,9
2026 -76,6
2027 -70,6
2028 -57,3
2029 -44.,9

Die zu leistenden Auszahlungen zur Aufgabenerfillung sind nicht durch die Einzahlungen
gedeckt. Seit 2024 werden keine Finanzmittelliberschiisse aus laufender Verwaltungstatigkeit
erwirtschaftet, so dass Zinsen und Tilgung der Kredite nicht gedeckt werden.
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2.3 Analyse der Ursachen

Die Risiken des Haushaltes sind mithin gepragt durch kurz- und mittelfristige konjunkturelle
Schwankungen sowie langfristige strukturelle Entwicklungen.

Globale Konflikte und wirtschaftliche Krisen, darunter auch der Ukraine-Krieg und die damit
verbundenen Wirtschaftssanktionen, stellen weiterhin bedeutende Herausforderungen fir den
Landkreis dar. Die Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung erschweren
eine prazise Einschatzung der finanziellen Situation der Gemeinden. Bereits jetzt sind
spurbare Auswirkungen sichtbar, beispielsweise bei den Kosten fiir die Unterbringung von
Fluchtlingen sowie bei den steigenden Energiepreisen, die die Haushaltsplanung erheblich
beeinflussen.

Die zukunftige Entwicklung ist schwer vorhersehbar, was eine flexible und vorsorgliche
Haushaltsfiihrung erforderlich macht. Es besteht die Gefahr, dass zusatzliche Problemfelder
auftreten, die die finanziellen und organisatorischen Ressourcen des Landkreises weiter
belasten. Daher ist eine kontinuierliche Beobachtung der Lage und eine enge Abstimmung mit
anderen kommunalen Akteuren sowie Landesbehérden unerlasslich.

Zu den konjunkturabh&ngigen Risiken zéhlen die Entwicklung des Steueraufkommens und der
Transfermittel an Bezieher sozialer Leistungen. Es wird eingeschatzt, dass die
Steuereinnahmen der Stadte und Gemeinden entsprechend der aktuellen Steuerschéatzung in
den nachsten Jahren im Vergleich zu den Vorjahren weiter leicht ansteigen. Dieser Anstieg
wird jedoch wesentlich geringer ausfallen als bislang angenommen.

Steigende Fallzahlen und héhere Kostensatze verursachen auch weiterhin Zusatzausgaben
in Millionenhdhe. Allein bei den Transferleistungen des Kreishaushaltes (vor allem im Sozial-
und Jugendbereich) ist im Jahr 2026 ein Anstieg auf Gber 269 Mio. Euro zu verzeichnen.
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Entwicklung der Transferaufwendungen 2007-2026

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes im Bereich der Forderung von Tageseinrichtungen
fur Kinder (P 36501), Kindern in Tageseinrichtungen (P 36110) und der Tagespflege (P
36120) stellt sich beispielhaft wie folgt dar:
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Dabei ist zu beachten, dass sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder in den letzten Jahren
kontinuierlich erhdht hat. Da sich der Landkreis prozentual an den Kosten des notwenigen
padagogischen Personals der Einrichtungen beteiligt, wirken sich die Tarifsteigerungen
ebenfalls aufwandssteigernd aus. Obwohl sich der Finanzierungbetrag des Landes stetig
erhoht hat, bleibt der Zuschussbedarf des Landkreises bei etwas mehr als 40 Prozent nahezu
konstant.

Weitere Ursachen fir den Anstieg der Aufwendungen im Haushaltsplan 2025:

o steigende Personalaufwendungen aufgrund vereinbarter Tarifsteigerungen fur die
Beschaftigten im 6ffentlichen Dienst und Beamte,

e durch Anstieg der Kosten flr den Schilerspezialverkehr (erhthte Kraftstoffpreise,
Anpassung der Mindestléhne und zusétzliche Touren),

e durch Anstieg der Abschreibungen aufgrund erhohter Investitionstatigkeit.
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Entwicklung Sachaufwendungen Schilerbeférderung 2019 — 2029

Die hohe Investitionstatigkeit des Landkreises betrifft insbesondere den Ausbau von
Schulplatzkapazitaten im Norden des Kreisgebietes an weiterflihrenden allgemeinbildenden
Schulen.

Um den steigenden Bedarfen gerecht zu werden, werden die Gemeinden finanziell unterstutzt;
hierfir muss der Landkreis Investitionskredite aufnehmen. Die entsprechenden Schulen sollen
zum Schuljahr 2028/2029 ihren Betrieb aufnehmen. Die damit verbundenen finanziellen
Wirkungen werden sich ab dem Jahr 2030 auch in der Kreisumlage auswirken: Mit Beginn der
differenzierten Erhebung gemaf § 130 Abs. 3 KomHKV werden die Aufwendungen aus der
Auflésung der fir diese Investitionszuwendungen gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten
bertcksichtigt. Dies fuhrt ab dem Jahr 2030 zu erwarteten Ertragen in Hohe von rund 2 Mio.
Euro jahrlich und mildert damit langfristig die finanzielle Belastung des Landkreises geringfugig
ab.

2.4 Vorgehensweise zur Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes

Gemal Runderlass des MIK Nr. 1/2013 ist die Haushaltskonsolidierung mit einer strategischen
Neuausrichtung zu verbinden. Im Rahmen einer solchen strategischen Konsolidierung sind
insbesondere Entscheidungen zu strukturellen und organisatorischen Verdnderungen
erforderlich. Fur die Erstellung eines qualifizierten Haushaltssicherungskonzeptes sind daher
alle Leistungsfelder — einschlieBlich der Beteiligungen — umfassend zu prifen. Dies betrifft
sowohl die freiwilligen Aufgaben als auch die pflichtigen Aufgaben, bei denen inshesondere
das Standardniveau der Leistungen sowie die Effizienz der Aufgabenerledigung zu bewerten
sind.

Zur Vorbereitung dieser strategischen Entscheidungen wurde innerhalb der Kreisverwaltung
eine Arbeitsgruppe Finanzen eingerichtet. Dieser Arbeitsgruppe gehoren die
Verwaltungsleitung, Vertreterinnen und Vertreter des Kreistages sowie Mitglieder der
Kreisarbeitsgemeinschaft des Stadte- und Gemeindebundes im Landkreis an. In diesem
Gremium wurde die aktuelle Haushaltssituation eingehend analysiert, bewertet und erste
Handlungsoptionen zur Haushaltskonsolidierung erortert.

Dartber hinaus haben alle Fraktionen des Kreistages eigene Vorschlage zur
Haushaltskonsolidierung eingebracht. Diese wurden durch den Landrat gepriift und bewertet.
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Die konstruktiven Anregungen der Fraktionen sind in die Erarbeitung des
Haushaltssicherungskonzeptes eingeflossen und haben maf3geblich dazu beigetragen, einen
umfassenden und ausgewogenen Malinahmenkatalog zu entwickeln.

Durch diesen breit angelegten Beteiligungs- und Abstimmungsprozess wird sichergestellt,
dass die Konsolidierungsmaf3nahmen nicht nur fachlich fundiert sind, sondern auch eine breite
politische und kommunale Mitwirkung erfahren. Dies bildet eine zentrale Voraussetzung fir
die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Neuausrichtung im Sinne des Runderlasses.

2.5 KonsolidierungsmalRnahmen

2.5.1 Malnahmen mit mittel- und langfristiger Wirkung (Anlage 1)

Es wurden bislang 44 Mal3nahmen entwickelt, die perspektivisch zur Ertragserh6hungen und
Aufwandsreduzierungen fuhren kdnnen. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung bis
2029 liegen die finanziellen Auswirkungen bei ca. 24 Mio. Euro. Ausgangspunkt fur die
Ermittlung des Konsolidierungspotentials bilden die Ansétze der Haushaltsjahre 2026 und
2027 sowie der mittelfristigen Planung bis 2029. Die Umsetzung der
KonsolidierungsmalRnahmen erfolgt zu einem spateren  Zeitpunkt, ggf. sind
Kreistagsbeschliisse, Richtlinie etc. zu andern.

2.5.2 Strategische Mallnahmen

Im Folgenden werden strategische Konsolidierungsmaflinahmen dargestellt, die gezielt auf
strukturelle und organisatorische Veranderungen ausgerichtet sind. Diese Mal3hahmen sollen
nicht nur kurzfristige Einsparpotenziale erschliel3en, sondern vor allem die Voraussetzungen
fur eine langfristige, strukturell wirksame Konsolidierung schaffen. Sie orientieren sich an den
Grundsatzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und tragen gleichzeitig dazu bei, die
Leistungsfahigkeit der Verwaltung zu starken, Prozesse zu modernisieren und Ressourcen
effizienter einzusetzen.

Sie bilden einen dynamischen Handlungsrahmen, der fortlaufend weiterentwickelt und an
veranderte Rahmenbedingungen angepasst wird. Diese MalBhahmen bilden die Grundlage fur
eine zukunftsfahige und verantwortungsvolle Haushaltssteuerung des Landkreises.

a) Digitalisierung der Verwaltung

Die Kreisverwaltung verfolgt das Ziel, die Verwaltungsstrukturen durch Digitalisierung und
neue Arbeitsmodelle nachhaltig zu modernisieren und zu konsolidieren.

Zur Unterstitzung des arbeitsortflexiblen Arbeitens beabsichtigt die Verwaltung, die
bestehenden technischen Lésungen kontinuierlich auszubauen. Ziel ist es, mobiles Arbeiten,
Homeoffice und flexible Arbeitsplatzmodelle dauerhaft zu ermdglichen. Hierzu sollen
insbesondere die sichere Datenkommunikation sowie eine moderne, flexible Telefonie-
Infrastruktur weiterentwickelt werden.

Bis spéatestens 2026 ist die Einfuhrung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und
eines Geschéftsprozessmanagementsystems (BPM) vorgesehen. Diese Systeme sollen die
Grundlage dafir schaffen, Verwaltungsprozesse kinftig vollstandig digital, medienbruchfrei
und ortsunabhé&ngig abzuwickeln.

Desk-Sharing und Flachenkonsolidierung

Die Verwaltung verfolgt perspektivisch das Ziel, Desk-Sharing-Konzepte schrittweise
auszubauen, um den Flachenbedarf langfristig zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit der
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Raumnutzung zu verbessern. Dabei wird beriicksichtigt, dass Desk-Sharing tief in bestehende
Arbeitsstrukturen und rechtliche Rahmenbedingungen eingreift.

Ziel ist es, die organisatorischen, technischen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen
so weiterzuentwickeln, damit Desk-Sharing — insbesondere in Bereichen mit geringem
Birgerverkehr — kinftig starker genutzt werden kann. Fir Bereiche mit intensivem
Publikumsverkehr (z. B. Burgeramter) soll eine Umsetzung nur erfolgen, wenn der
Dienstleistungsstandard fir die Burgerinnen und Blrger uneingeschrankt erhalten bleibt.

Die Kreisverwaltung beabsichtigt, den Personalrat friihzeitig und verbindlich einzubinden, da
Desk-Sharing mitbestimmungspflichtig ist. Gleichzeitig soll am Grundsatz der Freiwilligkeit
beim Homeoffice festgehalten werden. Ziel ist es, die Nutzung privater Hardware nicht
verpflichtend zu machen, sondern vorrangig Dienstgerate bereitzustellen oder alternative,
datenschutzkonforme Losungen anzubieten.

Die Fuhrungskrafte sollen kinftig systematisch angehalten werden, die vorhandenen
Biroflachen mdoglichst effizient auszulasten und durch koordinierte Homeoffice-Modelle
Nutzungsspitzen abzufedern. Das Hauptamt soll diesen Prozess dauerhaft beratend begleiten,
insbesondere im Hinblick auf Arbeitsschutz und Arbeitsplatzsicherheit.

Perspektivisch verfolgt die Verwaltungsleitung das Ziel, zusatzliche Anmietungen von
Birozusatzflachen zu vermeiden und die Ruckfihrung extern genutzter Flachen in
landkreiseigenen Immobilien weiter voranzutreiben, um langfristig Miet- und Betriebskosten zu
senken.

Strategische Ausrichtung der Digitalisierung

Die Verwaltung beabsichtigt, die bereits beschlossenen Strategien (E-Government-Strategie
2021 und Digitalstrategie 2022) konsequent weiter umzusetzen. Ziel ist es, sowohl die interne
Verwaltungsmodernisierung als auch die digitale Entwicklung des Landkreises als Lebens-
und Wirtschaftsraum systematisch voranzutreiben.

Mit der geplanten Einfihrung von BPM, DMS und eines digitalen Birgerportals bis 2026 soll
die technische Grundlage geschaffen werden, um Verwaltungsleistungen zukiinftig vollstandig
digital, nutzerorientiert und medienbruchfrei anzubieten. Dabei sollen auch landesweit
bereitgestellte **EfA-Leistungen (,Eine-fiir-Alle“) genutzt und durch eigene digitale Angebote
erganzt werden.

Konkrete strukturelle Veranderungen auf Bundesebene (z. B. im Bereich der Kfz-Zulassung)
werden aufmerksam beobachtet. Ziel ist es, diese Entwicklungen frihzeitig zu bewerten und
gegebenenfalls nach klaren Vorgaben umzusetzen. Aktuell sollen daraus bewusst noch keine
Personal- oder Kosteneffekte abgeleitet werden.

Ziel: Kostensenkung und Effizienzsteigerung

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, systematisch zu prifen, in welchen Verwaltungsprozessen
durch Digitalisierung konkrete Einsparungen erreicht werden kénnen, insbesondere bei:

. Postverkehr

. Papierverbrauch

. Personalaufwand

. Raum- und Betriebskosten

Das Projekt ,Digitale Poststelle® soll gezielt weiterentwickelt werden, um Postannahme,
-verteilung, -versand sowie Druckprozesse effizienter zu gestalten. Perspektivisch sollen
digitale Versandlosungen sowie die Nutzung der EUDI-Wallet integriert werden, um mittelfristig
Kosteneinsparungen zu ermdglichen.
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Die Verwaltung beabsichtigt, geeignete Férdermdglichkeiten aus dem Sondervermégen des
Landes fur Digitalisierungsprojekte aktiv zu verfolgen und bei Vorliegen konkreter Programme
daran zu partizipieren.

Uberpriufung der Kostenstruktur

Ziel der Verwaltung ist es, die Verwaltungs- und Infrastrukturkosten regelmaiiig zu Gberprifen,
insbesondere in Bezug auf:

. Mietkosten
. Betriebskosten
. Ausstattung

Dabei sollen Desk-Sharing und Homeoffice-Anteile perspektivisch ausgebaut werden, sofern
die organisatorischen, rechtlichen und technischen Voraussetzungen geschaffen werden
konnen, um dauerhaft Flachenbedarf und laufende Kosten zu reduzieren.

b) Strategische Konsolidierungsansatze im Personalbereich

Die Einsparpotenziale im Personalbereich werden in den kommenden Jahren nur durch
strukturelle Veranderungen, Prozessoptimierungen und gezielte Digitalisierungsschritte
erzielt. Diese MalRnahmen haben jedoch eine sukzessive Wirkung und erfordern anfangs
zusatzliche Ressourcen flr die Konzeptentwicklung, Schulung und technische Umsetzung.

Im  Landkreis wurde in Jahr 2025 ein neuer  Stellenplanungs- und
Stellenbewirtschaftungsprozess etabliert, der u. a. das Ziel hat, gemeinsam Prozesse zu
optimieren/ neu zu denken und weitere Stellenaufwiichse zu vermeiden. Der Stellenplan 2025
wurde ,gedeckelt und neue oder veranderte Aufgaben sind im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen stellenneutral zu realisieren. Die zustandige Amtsleitung ist danach verpflichtet,
eine Nachbesetzung zu beantragen und entsprechend zu begrinden. Der Antrag wird durch
das Amt fur Personal und Organisation geprift und dem/ der zustdndigen Dezernenten/
Dezernentin zur abschlieRenden Entscheidung vorgelegt.

Langfristige Planung des Stellenabbaus

Eine realistische und verantwortbare Strategie konnte ein geplanter, gemeinsamer
Stellenabbau von durchschnittlich 1 % der Stellen pro Jahr Uber einen Zeitraum von zehn
Jahren sein. Dies entspricht etwa 11,2 Stellen pro Jahr, die vor allem durch nattrliche
Fluktuation, altersbedingte Abgange und Prozessoptimierungen in der Verwaltung realisiert
werden koénnten.

Kritische Auseinandersetzung mit Prozessen

Um die Personalkosten nachhaltig zu senken, ist eine konsequente Auseinandersetzung mit
den bestehenden Prozessablaufen in der Verwaltung notwendig. Die Zielsetzung besteht
darin, die Verwaltung zukunftsfahig und digital aufzustellen, wobei der Automatismus der Eins-
zu-eins-Stellenbesetzung abgelehnt werden sollte.

Interne Optimierungen und Schulungen

Das Amt fur Personal und Organisation wird eigenstandig Organisationsuntersuchungen zur
Personalbedarfsbemessung und Prozessoptimierung durchfiihren. Zudem wird auf ein
umfangreiches Netzwerk in Brandenburg zuriickgegriffen, um Kennzahlenvergleiche und
Benchmarking durchzuftihren.

Maflinahmen zur Reduzierung der Personalstellen

Der Stellenabbau wird durch altersbedingte Abgéange und Prozessoptimierungen gesteuert.
Befristungen werden auf ihre Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit geprift. Die
Zusammenlegung von Teams wird angestrebt, um Leitungspositionen abzubauen.
Schulungen und Dienstreisen werden auf das notwendige Mindestmald reduziert. Das
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Betriebliche Gesundheitsmanagement bleibt bestehen, um die Mitarbeitergesundheit zu
fordern.

Die zukunftigen Einsparpotenziale im Personalbereich des Landkreises Dahme-Spreewald
erfordern eine umfassende Strategie, die auf strukturellen Verédnderungen,
Prozessoptimierungen und digitaler Transformation basiert. Durch einen geplanten
Stellenabbau und eine kritische Uberpriifung der bestehenden Stellen sowie der
Prozessablaufe soll eine nachhaltige Reduzierung der Personalkosten erreicht werden,
wahrend gleichzeitig die Funktionsfahigkeit der Verwaltung sichergestellt bleibt. Eine
sorgfaltige Abwagung des Einsatzes externer Dienstleistungen und eine kontinuierliche
Schulung der Mitarbeiter sind hierbei unerlasslich.

c) Personal-Leitplanke

1. Fur die Haushaltsjahre 2026ff wird eine Personal-Leitplanke gesetzt:

Die Personalaufwendungen der Haushaltsjahre 2026ff dirfen das Ergebnis des Jahres
2025 (ca. 81,8 Mio. Euro) um nicht mehr als 10 % Ubersteigen.

2. Unbesetzte Stellen sind realistisch zu planen; eine automatische Vollfinanzierung
unbesetzter Stellen findet nicht statt.

3. Die offenen Stellen zum 30.06.2026 sind bis 31.12.2027 grundsatzlich nicht
nachzubesetzen (,Einfrieren®), es sei denn, es greifen Ausnahmen nach lit. ¢ Ziff. 4.

4. Ausnahmen sind zuldssig, wenn andernfalls Pflichtaufgaben geféahrdet werden oder
nachweislich Mehrkosten/Risiken entstehen, insbesondere in den Bereichen:

- Kinderschutz/Jugendhilfe,

- IT-Sicherheit/kritische Infrastruktur,

- Leistungsgewahrung/existenzsichernde Leistungen,
- Investitionsvorhaben im Bereich Bauen,

- zwingende gesetzliche Aufgaben.

Daruiber hinausgehende Einzelfallausnahmen sind schriftlich zu begriinden und dem
Kreisausschuss vorab mitzuteilen.

Die Personalaufwendungen gehéren in der Kreisverwaltung zu den grof3ten und zugleich
langfristig ~ wirksamen  Aufwandskomplexen. Konsolidierung ohne belastbare
Personalsteuerung bleibt regelmafdig unvollstandig oder verlagert sich einseitig auf
Sachaufwendungen, freiwillige Leistungen oder Umlageentscheidungen. Deshalb ist es
sachlich geboten, gerade im Doppelhaushalt 2026/2027 eine klare Leitlinie fur die
Personalbewirtschaftung zu setzen.

Das Personalpaket verfolgt dabei ausdriicklich kein pauschales Kiirzungsziel, sondern einen
gesteuerten, risikobewussten Ansatz:

- Begrenzung des Aufwandswachstums,

- realistische Bewirtschaftung unbesetzter Stellen,

- temporéres Einfrieren offener Stellen,

- klar definierte Ausnahmetatbestande fiir besonders sensible Pflichtbereiche.

Die vorgesehene Leitplanke — Personalaufwendungen 2026ff dirfen das Rechenergebnis
2025 um nicht mehr als 10 % Ubersteigen — setzt einen verbindlichen Orientierungsrahmen,
ohne notwendige Dynamiken (z. B. Tarif- und Besoldungseffekte) vollstandig auszublenden.
Sie ist damit keine starre mathematische Sperre, sondern eine klare Steuerungsansage an die
Verwaltung: Das Wachstum der Personalaufwendungen muss aktiv gesteuert, begriindet und
priorisiert werden.
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Die ausdrickliche Vorgabe, unbesetzte Stellen realistisch zu planen und auf eine
automatische Vollfinanzierung zu verzichten, ist ein zentraler Beitrag zur Haushaltsklarheit. In
der kommunalen Praxis entstehen Verzerrungen, wenn Stellenansatze unabhangig von
tatsachlicher Besetzbarkeit, Einstellungsdauer oder Personalgewinnungslage vollstandig
budgetiert und spéater als ,verfligbar® betrachtet werden.

Sie stellt zugleich klar, dass Personalplanung nicht nur Stellenplanbewirtschaftung ist, sondern
auch eine Frage der tatsachlichen Umsetzbarkeit am Arbeitsmarkt.

Das Einfrieren offener Stellen ist ein sofort wirksames Konsolidierungsinstrument, das
kurzfristig haushaltsentlastend wirken kann, ohne bereits besetzte Strukturen abrupt zu
verandern. Gerade im Zeitraum eines Doppelhaushalts schafft dies Verlasslichkeit und zwingt
zu einer Priorisierung der Aufgabenwahrnehmung.

Die benannten Ausnahmetatbestdnde (Kinderschutz/Jugendhilfe, IT-Sicherheit/ kritische
Infrastruktur, Leistungsgewahrung/existenzsichernde Leistungen, Investitionsumsetzungen)
sind sachlich zwingend und politisch verantwortbar.

Die Verpflichtung zur schriftichen Begrindung und vorherigen Mitteilung an den
Kreisausschuss schafft die notwendige Transparenz. Damit wird die Ausnahme handhabbar,
kontrollierbar und missbrauchsresistent ausgestaltet

d) .Optimierung von Bewirtschaftungs- und Betriebskosten im Baumanagement

Die Kreisverwaltung verfolgt das Ziel, die Bewirtschaftungs- und Betriebskosten ihrer
Verwaltungs- und Schulgebaude langfristig zu stabilisieren und — soweit wirtschaftlich
vertretbar — zu senken. Dabei sollen insbesondere die Auswirkungen steigender Energiepreise
sowie verscharfter gesetzlicher Anforderungen strategisch berticksichtigt werden.

Ziel der Verwaltung ist es, den Energieverbrauch systematisch zu reduzieren, ohne die
Funktionsfahigkeit der Gebdude oder den Betrieb von Verwaltung und Schulen
einzuschrénken. Dabei wird angestrebt, bestehende Einsparpotenziale vor allem im Bereich
Strom- und Heizkosten konsequent auszuschopfen.

Strategische MalBhahmen zur Kostendampfung
Die Verwaltung beabsichtigt,

altere, energetisch ineffiziente Gebaude schrittweise zu modernisieren,

e Heizungsanlagen perspektivisch zu erneuern oder effizienter auszulegen,
energetische Sanierungen nach Prioritditen und unter Berlcksichtigung der
Haushaltslage umzusetzen.

Dabei wird berucksichtigt, dass umfassende Sanierungen mit hohen Investitionskosten
verbunden sind. Ziel ist daher eine stufenweise Umsetzung nach Wirtschaftlichkeits- und
Dringlichkeitskriterien.

Optimierung von Energiebezug und Vertragsmanagement

Die Kreisverwaltung beabsichtigt, die bestehenden Energievertrage weiterhin regelmaiig zu
Uberprifen und durch Anbieterwechsel oder optimierte Vertragsmodelle maogliche
Kostenvorteile zu realisieren. Ziel ist eine dauerhaft wirtschaftliche Energieversorgung im
Sinne der Grundsatze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Technische Effizienzsteigerung

Die Verwaltung strebt an, den Einsatz energieeffizienter Technik weiter auszubauen,
insbesondere durch:

den verstarkten Einsatz von LED-Beleuchtung,

den Ausbau von Bewegungs- und Prasenzmeldern,

eine bedarfsgerechte Steuerung von Heizung, Liftung und Beleuchtung,
die Optimierung von Wartungs- und Instandhaltungszyklen.
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Im Rahmen kiinftiger Modernisierungen sollen technische Anlagen grundsétzlich so geplant
werden, dass sie energieeffizient, wartungsarm und wirtschaftlich betrieben werden kénnen.
Der Einsatz sogenannter ,smarter Gebaudesteuerungen® soll kinftig starker anhand von
Kosten-Nutzen-Analysen bewertet werden, um unverhdltnismaRige Folgekosten zu
vermeiden.

Sensibilisierung und organisatorische Maflihahmen

Ziel der Verwaltung ist es, das energie- und kostenbewusste Verhalten der Mitarbeitenden
dauerhaft zu starken. Dazu sollen Online-Unterweisungen und Sensibilisierungsmaf3nahmen
verbindlich fortgefihrt und inhaltlich weiterentwickelt werden.

Darlber hinaus sollen die Mdglichkeiten zur Nacht-, Wochenend- und Nutzungsabsenkung
der Raumtemperaturen weiter geprift und — soweit betrieblich vertretbar — ausgebaut werden.

Kontinuierliche Kostenprifung

Die Kreisverwaltung verfolgt das Ziel, alle MalRnahmen zur Kostensenkung im
Gebaudebereich fortlaufend zu Uberprifen und im Rahmen der technischen, rechtlichen und
wirtschaftlichen Machbarkeit konsequent umzusetzen.

e) Pflichtaufgabenanalyse

Die Kreisverwaltung verfolgt das Ziel, Kostenentwicklungen in Pflichtaufgaben systematisch
zu analysieren und Kostentreiber frihzeitig zu identifizieren, um die dauerhafte
Leistungsfahigkeit des Haushalts zu sichern.

Hierzu beabsichtigt die Verwaltung, die Steuerung in den besonders ausgabenintensiven
Bereichen — insbesondere Jugendhilfe, Sozialhilfe, Pflege und Unterbringung — weiter zu
intensivieren und die Ursachen von Kostensteigerungen Kkinftig noch strukturierter
auszuwerten.

Systematische Kosten- und Wirtschaftlichkeitsanalysen

Die Verwaltung strebt an, die regelmafiige Auswertung von Aufwendungen im Rahmen von:

. Haushaltsaufstellung
. Budgetiberwachung
. Jahresabschluss

weiter zu standardisieren und zu vertiefen. Ziel ist es, Transparenz tber Kostenstrukturen und
Ausgabenentwicklungen zu erhéhen und friihzeitig steuernd eingreifen zu kénnen.

Darliber hinaus sollen Wirtschaftlichkeitsvergleiche mit anderen Landkreisen kinftig noch
starker genutzt werden, um Effizienzpotenziale zu erkennen und Best-Practice-Ansatze zu
Ubernehmen.

Uberprifung und Weiterentwicklung von Kooperationen

Die Kreisverwaltung beabsichtigt, bestehende Kooperationsvertrage mit freien Tragern und
Dritten systematisch auf

. Wirtschaftlichkeit,
. Angemessenheit der Vergultung,
. Qualitat der Leistungserbringung

zu Uberprifen.

Ziel ist es, Vertragsbedingungen bei Bedarf neu zu verhandeln und an veranderte gesetzliche,
fachliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen.

Starkung der finanziellen Steuerung

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, die Ubergeordnete finanzielle Steuerung weiter zu starken.
Hierzu sollen insbesondere:
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. die Rolle der Kdmmerei in der strategischen Haushaltssteuerung,
. die Prufprozesse des Rechnungsprifungsamtes,
. sowie interne Kostenrechnungs- und Controllingsysteme

konsequent weiterentwickelt werden.

Ziel ist es, Kostentransparenz auszubauen, Fehlentwicklungen frihzeitig zu erkennen und
gezielte Steuerungsimpulse zu setzen.

Beitrag zur Haushaltskonsolidierung

Insgesamt beabsichtigt die Kreisverwaltung, ihre bestehenden Steuerungsinstrumente
systematisch weiterzuentwickeln, um Kostentreiber verlasslich zu identifizieren und die
Ausgabenentwicklung nachhaltig zu begrenzen.

Die fortlaufende Uberpriifung und Anpassung von Kooperationen und Vertragsstrukturen soll
auch kunftig ein zentrales Instrument zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung sein.

Pflichtaufgaben-Check & Zuschussbedarf senken

1. Dem Kreistag ist bis zum 30.09.2026 eine Top-10-Liste der Kostentreiber je
Produktbereich vorzulegen (mindestens: Rechtsgrundlage, Steuerbarkeit, Einsparpfad,
Risiken/Folgekosten).

2. Auf dieser Basis ist ein MalBhahmenpaket zur Senkung des Zuschussbedarfs zu
erarbeiten, das

- priorisiert,

- finanzwirksam unterlegt (Bandbreiten),
- zeitlich terminiert und

- hinsichtlich Folgekosten bewertet

- st

(Teil-)Ergebnisse sind dem Finanzausschuss vorzulegen.

Ein erheblicher Teil der Ausgaben des Landkreises ist durch Pflichtaufgaben gepragt. Diese
kénnen nicht einfach ,abbestellt“ werden. Gleichzeitig bedeutet Pflichtigkeit nicht, dass
Umfang, Standard, Prozesse und Ressourceneinsatz in jedem Bereich alternativios sind.
Genau hier setzt der datenbasierte Pflichtaufgaben-Check an.

Er schafft die Grundlage, um den Zuschussbedarf nicht pauschal oder politisch nach
Lautstarke zu reduzieren, sondern anhand belastbarer Informationen.

Die Vorlage einer Top-10-Liste der Kostentreiber je Produktbereich bis 30.09.2026 ist ein
gezieltes Instrument zur Priorisierung. Sie zwingt zu einer strukturierten, vergleichbaren
Darstellung der maf3geblichen Aufwandstreiber und schafft damit die Grundlage fir eine
faktenbasierte politische Debatte.

Der zweite Schritt — die Erarbeitung eines priorisierten, finanzwirksam unterlegten und zeitlich
terminierten MaRhahmenpakets — ist die notwendige Folge aus der Analyse.

Ohne diesen Schritt bestlinde das Risiko, dass die Datenerhebung zwar Transparenz schafft,
aber keine praktische Wirkung entfaltet. Besonders wichtig ist die Vorgabe, MalBhahmen
hinsichtlich Folgekosten zu bewerten.

Sie schiutzt vor kurzfristigen Einsparentscheidungen, die mittelfristig teurer werden,
etwa durch:

e Qualitatsverluste mit Nachsteuerungsbedarf,
¢ Rechtsstreitigkeiten,

e hohere Fremdvergabekosten,

e Verlagerungseffekte in andere Produkte oder Haushaltsjahre.

Die ausdriickliche Vorlage von (Teil-)Ergebnissen stellt sicher, dass das Thema nicht auf das
Ende des Doppelhaushalts verschoben wird. Der Finanzausschuss erhalt dadurch friihzeitig
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einen Arbeitsstand, kann nachsteuern und politische Schwerpunkte setzen. Das starkt die
praktische Wirksamkeit des Beschlusses und verhindert reine Prufauftrage ohne
Anschlussfahigkeit.

f) Interkommunale Kooperationen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung

Interkommunale Zusammenarbeit ist ein zentrales Instrument zur strukturellen
Haushaltskonsolidierung. Zur Sicherung einer dauerhaft effizienten und wirtschaftlichen
Aufgabenerfiullung wird der Landkreis Dahme-Spreewald die Moglichkeiten der gemeinsamen
Aufgabenwahrnehmung mit anderen Gebietskdrperschaften systematisch ausbauen.
Grundlage hierfir bildet das Gesetz lber kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land
Brandenburg (GKG), das die Kooperation von Kommunen ausdricklich vorsieht. Die
Umsetzung entsprechender Maflinahmen erfolgt verbindlich und wird an den Kriterien
Wirtschaftlichkeit, Verwaltungspraktikabilitét und gesetzlicher Zustandigkeitsrahmen
ausgerichtet.

Ziel ist es, durch interkommunale Kooperationen nachhaltige Einsparpotenziale zu realisieren
und gleichzeitig die Qualitat der offentlichen Leistungen zu sichern. Kostenvorteile ergeben
sich insbesondere durch die Zusammenlegung von Organisationseinheiten, die gemeinsame
Nutzung vorhandener Infrastruktur sowie eine effizientere Bereitstellung finanzieller,
personeller und technischer Ressourcen. Durch die gemeinsame Nutzung von spezialisiertem
Personal konnen Fachkompetenzen gebindelt, Engpésse reduziert und hdhere
Professionalisierungsgrade erreicht werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf gemeinsamen IT-, Digitalisierungs- und Infrastrukturprojekten,
die wesentliche Synergieeffekte erzeugen. Der Landkreis wird seine Zusammenarbeit Uber
den Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM) weiter vertiefen und
konsequent nutzen, um digitale Losungen gemeinsam zu entwickeln, zu betreiben und
wirtschaftlich bereitzustellen. Durch gemeinsame Systemarchitekturen, standardisierte
Softwareldésungen und abgestimmte Digitalisierungsvorhaben koénnen Investitions- und
Betriebskosten erheblich reduziert sowie die IT-Sicherheit und Resilienz erhéht werden.
Daruber hinaus wird der Landkreis den strukturierten Austausch tber Verwaltungsgrenzen
hinweg weiter institutionalisieren. Regelméaflige Koordinierungsrunden, gemeinsame
Projektgruppen und verbundibergreifende Fachnetzwerke sollen dazu beitragen, zusatzliche
Konsolidierungspotenziale zu identifizieren und weitere Aufgabenfelder fir interkommunale
Kooperationen zu erschlielen. Die Bindelung von Fach- und Spezialwissen ist hierbei ein
wesentliches Element zur Starkung der Leistungsfahigkeit der gesamten Region.

Der Landkreis Dahme-Spreewald verfiigt bereits tber langjahrig etablierte Kooperationen mit
Nachbarkreisen, Stadten, Amtern und Gemeinden — insbesondere in der Jugend- und
Sozialhilfe, der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung, der kommunalen Daseinsvorsorge, der
Digitalisierung, der Raumentwicklung, der Verwaltungsvollstreckung sowie der Mobilitats- und
Infrastrukturplanung. Diese Formen der Zusammenarbeit — etwa in Zweckverbanden,
gemeinsamen Einrichtungen, Gesellschaften oder Gber vertragliche Regelungen — werden
kunftig gezielt weiterentwickelt und strategisch auf Konsolidierungsergebnisse hin Gberprift.

Interkommunale  Kooperationen sind damit ein  zwingender Baustein  des
Konsolidierungsprozesses und ein zentraler Ansatzpunkt, um strukturelle Einsparungen zu
realisieren, Fachkompetenzen zu bindeln und die Leistungsfahigkeit des Landkreises
langfristig zu sichern.

g) Starkung der Steuerung und Wirtschaftlichkeit der kommunalen Beteiligungen
Die kommunalen Beteiligungen des Landkreises stellen einen wesentlichen Bestandteil der

Aufgabenerfullung und der wirtschaftlichen Tatigkeiten der o6ffentlichen Hand dar. Vor dem
Hintergrund der angespannten Haushaltslage ist ihre wirtschaftliche Leistungsféahigkeit von

Haushalt 2026/2027



19

besonderer Bedeutung. Zur Sicherung der dauerhaften Haushaltsstabilitat wird der Landkreis
die Steuerung seiner Beteiligungen verbindlich weiterentwickeln und konsequent auf
Wirtschaftlichkeit und Konsolidierungsbeitréage ausrichten.

Hierzu erfolgt eine systematische Prifung der Strukturen, Aufgaben und finanziellen
Entwicklungen aller kommunalen Gesellschaften. Ziel ist es, Wirtschaftlichkeitsreserven
aufzudecken, Doppelstrukturen abzubauen und die strategische Ausrichtung der
Beteiligungen an den konsolidierungsrelevanten Erfordernissen des Landkreises
auszurichten. Im Rahmen dieser Prifungen wird insbesondere zu bewerten sein, ob die
bestehenden Aufgabenportfolios, Organisationsformen und Beteiligungsmodelle weiterhin
wirtschaftlich tragfahig sind oder Anpassungsbedarf besteht.

Ein zentrales Instrument der Steuerung ist der jahrliche Beteiligungsbericht, der bereits nach
den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wird. Kinftig wird dieser Bericht noch starker als
strategisches Steuerungsinstrument genutzt. Er dient dem Kreistag und seinen Gremien als
Grundlage fur Entscheidungen Uber die wirtschaftliche Ausrichtung, Effizienzsteigerung und
Konsolidierungsfahigkeit der Beteiligungen. Die Mitglieder des Kreistages werden aktiv in
diesen Steuerungsprozess einbezogen, um Transparenz zu gewahrleisten und die
demokratische Legitimation der wirtschaftlichen Entscheidungen zu starken.

Vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung wird der Landkreis zudem prifen, inwieweit
Gesellschafterzuschusse reduziert oder perspektivisch vollstdndig zurtckgefuhrt werden
kénnen. MaRstab hierfir sind die tatsdchliche wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der
Gesellschaften, ihre gesetzliche Aufgabenrelevanz sowie die Moglichkeit, interne
Effizienzsteigerungen zu realisieren. Gesellschaften, die dauerhaft Zuschusse bendtigen,
werden einer vertieften Analyse unterzogen, um alternative Finanzierungs-, Struktur- oder
Kooperationsmodelle zu prifen.

Durch diese verbindlich umzusehende MalRnahme wird eine klare Zielrichtung verfolgt:

Die kommunalen Beteiligungen sollen stérker als bisher einen aktiven Beitrag zur
Haushaltskonsolidierung leisten, wirtschaftlicher arbeiten und in ihrer Struktur dauerhaft
zukunftsfahig aufgestellt werden.
h) Kreisentwicklungsbudget

Die Kreisverwaltung wird dem Kreistag bis zum 30.09.2026 eine Richtlinie zum
Kreisentwicklungsbudget zur Beschlussfassung nach folgenden MalRgaben vorlegen.

1. Die Foérderbereiche 1 bis 3 werden in ein Kreisentwicklungsbudget integriert. Der
Forderbereich 4 des bisherigen Kreisstrukturfonds wird abgeschafft.

2. Das Kreisentwicklungsbudget wird auf 1.000.000 € pro Haushaltsjahr festgeschrieben.
3. Die Mittelvergabe erfolgt nur bei:

- nachgewiesener Kofinanzierung in Hohe von mindestens 30 %,

- definierten Wirkungszielen wie Generationengerechtigkeit, Wahrnehmung von
Ehrenamtsaufgaben, Starken des kommunalen Zusammenhaltes, Starkung der
gemeindewirtschaftlichen Einnahmesituation, Erreichung von Zielen des
Radverkehrskonzept 2030 des LDS

- verpflichtender Berichterstattung tber Mittelverwendung und Wirkung,

- nachgewiesener Vorlage des aktuellen Jahresabschlusses.

Mit dem Kreisentwicklungsbudget wird der bisherige Kreisstrukturfonds nicht lediglich
umbenannt, sondern inhaltlich neu ausgerichtet. Ziel ist es, ein Instrument zu schaffen, das
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gezielt Entwicklungsimpulse setzt, ohne den Charakter eines pauschalen Verteilungstopfes zu
tragen.

Der gewahlte Name ,Kreisentwicklungsbudget” unterstreicht dabei den haushalterischen und
steuerungsorientierten Ansatz:

Es geht um ein begrenztes Budget,

mit klaren Zielen,

mit definierten Zugangsvoraussetzungen,
und mit verbindlicher Wirkungskontrolle.

Die Festlegung eines Volumens von 1.000.000 € pro Haushaltsjahr schafft Planungssicherheit
und Verlasslichkeit. Zugleich bleibt der Ansatz in einem Rahmen, der unter
Konsolidierungsbedingungen vertretbar ist, wenn die Mittel nicht konsumtiv ,verstreut®,
sondern gezielt hebelwirksam eingesetzt werden.

Die Verpflichtung zur Kofinanzierung in Hohe von mindestens 30 % ist der zentrale
Hebelmechanismus des Budgets. Sie stellt sicher, dass Kreismittel nur dort eingesetzt werden,
WO:

e zusatzliche Eigen- oder Drittmittel mobilisiert werden,
e ein eigenes Interesse und Mitverantwortung des Antragstellers besteht,
e und eine héhere Gesamtwirkung pro eingesetztem Kreiseuro erreicht wird.

Dies erhoht die Effizienz der Mittelverwendung und starkt die finanzielle Disziplin. Zugleich
verhindert es, dass das Budget als Vollfinanzierungsinstrument fiir Einzelinteressen genutzt
wird.

Die Aufnahme definierter Wirkungsziele (Generationengerechtigkeit, Wahrnehmung von
Ehrenamtsaufgaben, Starkung des kommunalen Zusammenhalts, Starkung der
gemeindewirtschaftlichen Einnahmesituation) ist von zentraler Bedeutung. Sie verlagert die
Forderlogik weg von der Frage ,Wer bekommt etwas?“ hin zur Frage ,Welche Wirkung soll
erreicht werden?“.

Damit wird das Budget politisch und fachlich steuerbar. Die benannten Wirkungsziele bilden
zugleich zentrale Handlungsfelder des Landkreises und der kreisangehérigen Kommunen ab.

Die verpflichtende Berichterstattung tber Mittelverwendung und Wirkung ist essenziell, um aus
dem Budget ein lernendes Instrument zu machen. Nur wenn nachvollziehbar dokumentiert
wird, was mit den Mitteln erreicht wurde, kann der Kreistag:

Wirksamkeit bewerten,

Forderrichtlinien anpassen,

Mittel gezielter einsetzen,

und politische Verantwortung wahrnehmen.

Die zusatzliche Anforderung der Vorlage des aktuellen Jahresabschlusses starkt die
Verlasslichkeit und Transparenz der Antragsteller. Sie verbessert die Entscheidungsgrundlage
des Kreistages und reduziert das Risiko, Mittel in Projekte oder Strukturen zu geben, deren
wirtschatftliche Tragféahigkeit nicht hinreichend nachvollziehbar ist.

Das Auslaufen des bisherigen Kreisstrukturfonds ist folgerichtig, um Parallelstrukturen und
unklare Forderlogiken zu vermeiden. Ein Nebeneinander alter und neuer Instrumente wirde
die Steuerungswirkung schwachen und die politische Verstandlichkeit reduzieren. Der
Ubergang auf das Kreisentwicklungsbudget schafft eine klare Linie und erhéht die Akzeptanz
des Instruments.
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Die Vorlage einer Richtlinie bis 30.09.2026 ist notwendig, um die im Beschluss definierten
Grundprinzipien in ein praktikables, rechtssicheres und transparentes Vergabeverfahren zu
Uberfuhren. Die Richtlinie muss insbesondere regeln:

Antragsverfahren,

Bewertungsmalistabe,

Nachweisfiihrung,

Berichtswesen,

Ruickforderungs- bzw. Sanktionsmechanismen bei Zweckverfehlung.

i) Prufauftrag Schilerspezialverkehr — Konzeptentwicklung

1. Die Kreisverwaltung wird in Zusammenarbeit mit der Regionalen Verkehrsgesellschaft
Dahme-Spreewald ein  Konzept zur moglichen  Eigenlibernahme des
Schiilerspezialverkehrs erarbeiten.

2. Das Konzept soll darstellen, unter welchen Rahmenbedingungen eine Ubernahme des
Schilerspezialverkehrs durch die regionale Verkehrsgesellschaft

- vollstandig,
- stufenweise oder
- in Teilbereichen / Losen

mdglich ist.
3. Das Konzept hat insbesondere folgende Pruffelder zu enthalten:

- rechtliche Rahmenbedingungen,

- Wirtschaftlichkeit und Finanzierung,
- Personal und Organisation,

- betriebliches Konzept,

- Umsetzungsvarianten und Zeitplan.

4. Die Kreisverwaltung wird das Konzept dem zustandigen Fachausschuss und dem
Finanzausschuss bis 31.12.2026 vorlegen und dabei eine Beschlussempfehlung zum
weiteren Vorgehen unterbreiten.

5. Bis zur Vorlage des Konzeptes sind Entscheidungen mit langfristiger Bindungswirkung
im Bereich Schulerspezialverkehr dem Kreistag mit einer gesonderten Begriindung
vorzulegen, soweit sie die kinftige Eigenibernahme wesentlich erschweren oder
ausschlief3en kdnnten.

Der Schulerspezialverkehr ist ein zentraler Bestandteil der 6ffentlichen Daseinsvorsorge. Er
betrifft nicht nur Mobilitat, sondern unmittelbar die verlassliche Teilhabe von Kindern und
Jugendlichen am Schulbesuch sowie die Alltagssicherheit und Planbarkeit fir Familien.
Gleichzeitig ist er flr den Landkreis finanziell relevant und organisatorisch anspruchsvoll.

Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, die kunftige Organisation des
Schilerspezialverkehrs nicht ausschlieBlich unter dem Gesichtspunkt bestehender
Fremdvergabestrukturen zu betrachten, sondern auch die Frage zu prifen, ob und unter
welchen Bedingungen die eigene Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald selbst
Leistungen Gbernehmen kann.
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2.6 Risikobewertung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)

Die erfolgreiche Umsetzung des HSK ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die die
Wirksamkeit der geplanten Konsolidierungsmallnahmen beeintrachtigen koénnen. Eine
frlhzeitige Identifikation und Bewertung dieser Risiken ist erforderlich, um geeignete
Gegenmafinahmen zu entwickeln und die langfristige Haushaltsstabilitdt zu sichern. Die
wesentlichen Risikofaktoren lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Unerwartete wirtschaftliche Entwicklungen

Ein erhebliches Risiko besteht in unvorhersehbaren wirtschaftlichen Abschwiingen, die
insbesondere zu Rickgangen bei den Schlisselzuweisungen fihren  kénnen.
SchlUsselzuweisungen stellen eine zentrale Einnahmequelle des Landkreises dar; ein
unerwarteter Einbruch kann unmittelbar zu Finanzierungslicken fiihren und damit die
Umsetzung geplanter Konsolidierungsmafnahmen erheblich erschweren.

Gesetzlich bedingte Mehraufwendungen

Gesetzesanderungen — insbesondere im Sozial-, Jugend- und Pflegebereich — kénnen
kurzfristig zu zusatzlichen, zwingend zu erfullenden Ausgaben fihren. Solche extern
induzierten Mehraufwendungen sind im Rahmen eines HSK nur begrenzt planbar und kénnen
bestehende Konsolidierungsfortschritte deutlich abschwachen oder neutralisieren.

Verzdgerungen in der Malinahmenumsetzung

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus zeitlichen Verzdgerungen bei der Umsetzung struktureller,
organisatorischer oder digitalisierungsbezogener KonsolidierungsmaRnahmen. Werden
Einsparziele oder Prozessanpassungen nicht innerhalb der vorgesehenen Zeitrdume
realisiert, entstehen Verzogerungseffekte, die zu einer Verlangerung oder Verschérfung
finanzieller Defizite fihren kénnen.

Risikominderung und strategische Steuerung

Um den Erfolg des HSK sicherzustellen, beabsichtigt die Kreisverwaltung, die identifizierten
Risiken fortlaufend zu beobachten und geeignete SteuerungsmalRnahmen zu entwickeln.
Hierzu sollen insbesondere:

e ein kontinuierliches Monitoring- und Frihwarnsystem zur Beobachtung von
Haushaltsrisiken etabliert bzw. weiter ausgebaut werden,

¢ Budget- und MalRnahmenplane flexibel angepasst werden, um auf wirtschaftliche oder
rechtliche Veranderungen reagieren zu kénnen,

e gesetzliche Entwicklungen friihzeitig analysiert und in die Haushaltsplanung integriert
werden,

e interne Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse weiter optimiert werden, um
Verzégerungen in der Umsetzung zu vermeiden,

e die Arbeitsgruppe der Verwaltung ,AG Finanzen* weitergefihrt werden.

Durch einen proaktiven, systematischen Umgang mit Risiken sollen potenzielle negative
Auswirkungen begrenzt und die langfristige finanzielle Stabilitdt des Landkreises nachhaltig
abgesichert werden.

2.7 Zeitraum und Festsetzung der maximalen Fehlbetrage

Es ist sicherzustellen, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich
schnellstmdglich wiederhergestellt wird. Strukturelle und organisatorische Anpassungen
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erfordern jedoch neben einer Planungs- und Priifungsphase auch eine Umsetzungsphase.
Folglich treten die ertragssteigernden oder aufwandsmindernden Effekte der
Konsolidierungsmafinahmen in der Regel erst im Rahmen der mittelfristigen Planung ein.

Als Zieljahr fur das Wiedererreichen des strukturellen Haushaltsausgleiches durch die
Umsetzung der nachfolgenden KonsolidierungsmafRnahmen wird das Jahr 2030 festgelegt.

Festsetzung der maximalen Fehlbetrage

Fehlbetrag HSK- zusatzliche Fehlbetrag | Entwicklung
Haushaltsjahr | It. Planung | MaRnahmen | Reduzierung™ Riicklage
(in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro)
2026 -41.993.084 772.400 16.200.000 | -25.020.684 30.917.954
2027 -36.661.543 6.970.500 16.200.000 | -13.491.043 17.426.911
2028 -30.130.257 7.802.490 16.200.000 | -6.127.767 11.299.144
2029 -32.482.436 8.792.402 16.200.000 | -7.490.034 3.809.110
2030 -16.200.000 0 16.200.000 0 3.809.110

"1 Die zusatzliche Reduzierung soll durch eine konsequente sparsame und wirtschaftliche
Haushaltsfihrung, Bericksichtigung der vorlaufigen Haushaltsfiihrung und sonstige ungeplante
Einmaleffekte erreicht werden. Der Betrag entspricht der durchschnittlichen Plan-Ist- Abweichung der
letzten 10 Jahre.

3 Schlussbetrachtungen

Durch ein kontinuierliches Monitoring, ein transparentes Berichtswesen und eine friihzeitige
Reaktion auf Abweichungen soll sichergestellt werden, dass die geplanten
Konsolidierungsmaflnahmen wirksam greifen. Auf Basis bisheriger Erfahrungen und der
aktuellen Rahmenbedingungen besteht eine realistische Perspektive, dass die finanziellen
Handlungsspielrdume des Landkreises schrittweise gestérkt werden kénnen. Voraussetzung
hierflr ist jedoch eine konsequente und zigige Umsetzung der notwendigen strukturellen
Malnahmen. Nur so lassen sich bestehende Fehlentwicklungen eindammen und zusatzliche
Belastungen vermeiden, die den Konsolidierungsprozess gefahrden kdnnten.

Vor diesem Hintergrund besteht die begriindete Aussicht, dass die Leistungsfahigkeit des
Landkreises bis zum Jahr 2030 wiederhergestellt werden kann. Dartiber hinaus erdffnet die
Zugehdorigkeit zur Airport Region Berlin Brandenburg mit dem Berlin Brandenburg Airport
(BER) als wirtschaftlichem Motor zusétzliche, bedeutsame Chancen flir eine nachhaltige
wirtschaftliche Erholung und Entwicklung. Die Region um den BER verzeichnet seit 2020 einen
Uberdurchschnittlichen Beschéaftigungsanstieg — im Brandenburger Teil der Flughafenregion
lag der durchschnittliche jahrliche Zuwachs zwischen 2020 und 2023 bei mehr als 5 %. Viele
Unternehmen aus Logistik, Luftfahrt, Dienstleistungen und technologieorientierten Branchen
siedeln sich hier an oder planen Erweiterungen, wodurch Arbeitsplatze entstehen und die
regionale Wertschopfung steigt.

Diese positiven Rahmenbedingungen erhdhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich mit
erfolgreicher Haushalts- und Strukturpolitik nicht nur die finanzielle Stabilitat des Landkreises
wiederherstellen lasst, sondern der Landkreis zugleich vom wirtschaftlichen Aufschwung der
Flughafenregion profitiert. Neue Arbeitsplatze, wachsende Steuereinnahmen und eine
steigende Standortattraktivitdt konnten mittelfristig den Handlungsspielraum erweitern — und
damit Investitionen, Infrastruktur, freiwillige Leistungen sowie zukunftsweisende Projekte
wieder erméglichen. Dies konnte die Lebensqualitat und Entwicklungsperspektiven der Region
deutlich verbessern.

Gelingt es jedoch nicht, die KonsolidierungsmalRnahmen konsequent fortzufiihren, oder tritt
die Haushaltssicherung tber langere Zeit in den Vordergrund, waren die Folgen spurbar:
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Wahrscheinlich kame es zu weiteren Einschrankungen freiwilliger Leistungen, einem Stillstand
zentraler Investitionsvorhaben sowie einer merklichen Reduzierung finanzieller
Gestaltungsspielraume. Die langfristige Zukunftsfahigkeit und Entwicklungskraft des
Landkreises wirden dadurch erheblich beeintrachtigt.

Dieser Zusammenhang verdeutlicht eindricklich: Die konsequente Umsetzung der
Konsolidierungsmafinahmen ist entscheidend — nicht nur fur die Haushaltsstabilitét, sondern
auch, um den Landkreis langfristig in eine wirtschaftlich prosperierende und zukunftsfahige
Position innerhalb der Flughafenregion zu fuhren.

Libben, 12.03.2026

Stefan Klein
Kammerer
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DAHME-SPREEWALD

Einzigartige Natur. Starke Wirtschaft.

Anlagen

KonsolidierungsmaBBnahmen
des Haushaltssicherungskonzeptes
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Gesamtiibersicht liber die vorgesehenen MaRnahmen im Ergebnishaushalt

A n . . Einsparung
Einsparung Einsparung Einsparung Einsparung inkl. Kosten
MaRnahme-Nr. Kurzbezeichnung Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 2056-2029
(in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) En

Ertrage

2026-1-001 E(r)l:::gst:er Wiedereinfiihrung der Eigenbeteiligung an der Schiilerbeférderung auf der Grundlage fachlicher 0 500.000 500.000 500.000 1.500.000
Gesamt 0 500.000 800.000 500.000 1.500.000

Aufwendungen

2026-0-001 Kurzung der Mittel fir das Gesundheitsmanagement 0 84.000 84.000 84.000 252.000

2026-0-002 Sukzessiver Stellenabbau im Umfang von durchschnittlich etwa 1 Prozent der Stellen pro Jahr 0 850.000 1.720.000 2610.000 5.180.000
(11,2 Stellen)

2026-0-005 Personal-Leitplanke (Deckelung der Personalaufwendungen) 0 0 171.800 171.800 343.600

2026-1-002 Verrlpgerung des Zuschussbedarfes der Kreisvolkshochschule durch vorgesehene Uberarbeitung der 0 50.000 50.000 50.000 150.000
Gebuhrensatzung

2026-1-003 Arjderung/Aufhebung der Schulspelsur?gssatzung vom 18.12.2024 und somit Wegfall des Zuschusses zur 0 276.500 309.300 312.200 898.000
Mittagsverpflegung durch den Landkreis Dahme-Spreewald

2026-11-001 Deckelung der Zuschisse fiir Tierschutzvereine fiir die Kastration freilebender herrenloser 0 0 0 0 0
Katzen auf 15.000 Euro pro Jahr

2026-11-002 Deckelung des Zuschusses fiir das Tierheim Markisch-Buchholz auf 60.000 Euro pro Jahr 0 0 0 0 0

2026-11-003 Kirzung der Projektmittel des Kreispraventionsrates 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

2026-111-002 Reduzierung der Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme-Spreewald e.V. um 50 %. 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

2026-111-003 Reduzierung der Ausgaben fiir das sog. Sozialticket um 100 %. 37.800 40.000 40.000 40.000 157.800

2026-111-004 Optl.r.nlerung.des OPNV und damit Reduzierung des Zuschussbedarfes und der Kosten des 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
Schiilerspezialverkehrs

2026-111-005 gérgéchung der Aufwendung fir externe Radwegeplanung firr die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes LDS 100.000 0 0 0 100.000

2026-111-006 Kirzung des Kreisstrukturfonds im Férderbereich Planungsleistungen um 50 % 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000

2026-111-008 Reduzierung bei der (Ersatz-) Beschilderung von Rad- und Wanderwegen. 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

2026-111-009 Reduzierung der Zuweisungen fiir MaRnahmen zum Schutz der Oberflachengewasser und des Grundwassers um 0 100.000 100.000 100.000 300.000
50 % ab 2027

2026-111-010 Aufhebung des Beschlusses und Kiindigung der Mitgliedschaft Airport Regions Council (ARC) 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

2026-111-011 Kiirzung der Mittel fir Marketing im Tourismus um 50 % 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000

2026-111-012 Kiindigung der Fordervereinbarung pro agro 0 10.000 10.000 10.000 30.000
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A n . . Einsparung
Einsparung Einsparung Einsparung Einsparung inkl. Kosten
MaRnahme-Nr. Kurzbezeichnung Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 2056-2029
(in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) En
Aufhebung der Zahlung von Aufwandspauschalen an stimmrechtlose Mitglieder der
2026-111-013 Gesellschafterversammlungen fir die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, betrifft Zuschiisse des LDS 2.600 2.600 2.600 2.600 10.400
an WFG und RVS sowie Eigenmittel des TGZ (TGZ somit nur mittelbar)
2026-111-014 A'ufheb'ung der'Flnan2|erungsvereu’lbarung (L'DS, LOS, Tourismusverband Dahme-Seenland e.V.) Uber die 25.000 25.000 25.000 0 75.000
Finanzierung einer Personalstelle fir das Projektmanagement der AG WISO
2026-111-015 keine Umsetzung der externen Beratungsleistungen fir die Wanderwegekonzeption in den nachsten Jahren im 0 0 0 0 0
Haushalt
Reduzierung des investiven Zuschusses KIEZE Frauensee und Holzerner See (100.000,00 Euro fiir 2026 und
2026-111-016 2027 im FHH), Einsparung Aufwand durch Auflésung ARAP im EHH 1.000 2000 2000 2000 7.000
2026-1V-001 Voriibergehende Abschmelzung des Budget fiir Medienbeschaffung fir die Fahrbibliothek 3.000 2.100 1.300 500 6.900
N\ Reduzierung durch Verschiebung der nachsten Ausgabe des Kunstfestivals aquamediale um ein Jahr auf das
2026-1V-002 Jahr 2028 (Vorbereitungsjahr 2027) 35.000 47.000 0 0 35.000
abzgl. Kosten: -47.000
2026-1V-003 Versch|epung <'jer Ubernachsten Ausgaben der Kunstausstellung SPEKTRALE um ein Jahr auf das Jahr 2029 0 20.000 40.000 0 20.000
(Vorbereitungsjahr 2028)
abzgl. Kosten: -40.000
2026-1V-004 Aussetzung von ,Kunst am Bau“ an kreiseigenen Liegenschaften in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 0 20.000 3.000 3.000 26.000
2026-1V-005 Keine Umsetzung des Auftrags zur Kulturentwicklungsplanung in den Jahren 2026 bis 2029 0 0 0 0 0
Reduzierung der Mittel zur Férderung der Kultur im Landkreis Dahme-Spreewald um 20 % in den Jahren 2026
2026-1-006 und 2027 sowie um 10 % in den Jahren 2028 und 2029 73700 73700 36.850 36.850 221.100
2026-1V-007 Reduzierung der Mittel fiir Offentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur um 20 % 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Reduzierung der Mittel zur Férderung des sorbischen / wendischen Volkes im Landkreis Dahme-Spreewald um
2026-1v-008 20 % in den Jahren 2026 und 2027 sowie um 10 % in den Jahren 2028 und 2029 8.000 8.000 4.000 4.000 24.000
Reduzierung der Mittel zur Férderung des Sports im Landkreis Dahme-Spreewald (iibrige Bereiche) um 20 % in
ALZEN ALY den Jahren 2026 und 2027 sowie um 10 % in den Jahren 2028 und 2029 SUILLY GULLY SO SO oY
™ Wegfall bzw. Reduzierung der Pauschalférderungen fir das Seniorenforum 2026 und die Festveranstaltung
2026-v-010 anlasslich der Brandenburgischen Seniorenwoche 2026 und 2027 3.800 1.900 0 0 5.700
2026-1IV-011 Elnfu'hrung' eines Qualltatlsm“anage'ments fur die Verfahren der Leistungsabrechnung und Kostenerstattung im 0 50.000 75.000 100.000
Bereich ,Eingliederungshilfe” (Sozialamt) 22.100
abzgl. Kosten: zusatzliche Personalstelle -66.000 -67.600 -69.300 0
2026-1V-012 Einfihrung einer E-Abrechnung fiir die Bereiche Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (Soziallamt) 0 25.000 40.000 40.000
i . 30.000
abzgl. Kosten fir neues Fachverfahren: 0 -25.000 25000 25000

sowie zusatzlich 15.000 Euro investive Anschaffungskosten in 2026

Haushalt 2026/2027
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A n . . Einsparung
Einsparung Einsparung Einsparung Einsparung inkl. Kosten
MaRnahme-Nr. Kurzbezeichnung Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 2056-2029
(in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) En
VL Reduzierung der Mittel zur Umsetzung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Férderung von
AN MaRnahmen der Qualitatsverbesserung der Kindertagesbetreuung um 20 % 42.000 42.000 42.000 42.000 168.000
Schrittweise Reduzierung (um jeweils 20 %) der Férderung von Personalkosten in der Kindertagesbetreuung zur
2026-1V-014 Bereitstellung von zusétzlichem padagogischem Personal in Kindertagesstatten an Standorten von 126.000 226.800 307.440 371.952 1.032.192
Gemeinschaftsunterkiinften fir Asylbewerber im Landkreis Dahme-Spreewald
2026-1V-015 Abschaffung der Férderung zusatzllf:her Personalstellen in der Kindertagesbetreuung im Bereich der sog. dritten 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000 9.600.000
Betreuungsstufe (nach Aussetzung im Jahr 2026).
2026-1V-016 Vorilibergehende Kiirzung der Mittel zur Férderung der Jugend(sozial)arbeit um 200.000 Euro in 2026 und 2027 200.000 200.000 0 0 400.000
2026-1V-018 Reduzierung der Gewahrung der Beihilfe fir Studierende der Humanmedizin von 5 auf 3 12.000 12.000 12.000 12.000 48.000
2026-1V-019 Redu2|e'r_l_mgl der Aufwendungen fir die Durchfiihrung von Gesundheitskonferenzen im 2-Jahres-Rhythmus 3.000 0 3.000 0 6.000
(anstatt jahrlich)
Reduzierung der (Eigen-)Mittel zur Unterstiitzung der Integrationsarbeit im Landkreis Dahme-Spreewald in den
2026-1V-020 Jahren 2027, 2028 und 2029 um 20 % 0 29.000 29.000 29.000 87.000
2026-1V-021 Deckelung der Zuschisse fiir die Mehrgenerationenhauser in den Jahren 2026 bis 2029 0 0 0 0 0
Gesamt 772.400 6.470.500 7.302.490 8.292.402 22.837.792
|Gesamt (Ertrige und Aufwendungen) 772.400] 6.970.500] 7.802.490] 8.792.402] 24.337.792|

Haushalt 2026/2027
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konsolidierter

konsolidierter

konsolidierter

konsolidierter

HH-Ansatz 2026 HSK 2026 Ansatz 2026 HH-Ansatz 2027 HSK 2027 Ansatz 2027 HH-Ansatz 2028 HSK 2028 Ansatz 2028 HH-Ansatz 2029 HSK 2029 Ansatz 2029

Ertrige 460.971.824 500.000f 461.471.824| 495.661.558 500.000| 496.161.558 513.044.443 500.000 513.544.443| 522.152.286 500.000| 522.652.286
Aufwendungen 501.037.104 772.400 500.264.704| 530.199.035 6.470.500| 523.728.535 540.808.773 7.302.490 533.506.283| 551.592.800 8.292.402| 543.300.398
Ergebnis Ifd. Verwaltung -40.065.280 1.272.400 -38.792.880 -34.537.477 6.970.500 -27.566.977 -27.764.330 7.802.490 -19.961.840| -29.440.514 8.792.402 -20.648.112
Finanzergebnis -647.804 0 -647.804 -2.224.066 0 -2.224.066 -2.465.927 0 -2.465.927 -3.141.922 0 -3.141.922
auBerordentliches

Ergebnis -1.280.000 0 -1.280.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
Gesamtergebnis -41.993.084 1.272.400 -40.720.684 -36.661.543 6.970.500 -29.691.043 -30.130.257 7.802.490 -22.327.767|  -32.482.436 8.792.402 -23.690.034

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-0-001

Dezernat 0
Amt 11 (Vorschlag -20-)
Produkt/ Kostentrager 11110-02

SK 5411500

Bezeichnung der Malihahme:

Kirzung der Mittel fur das Gesundheitsmanagement.

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Kindigung des EGYM-WELLPASS - die Kiindigungsfrist betragt 2 Monate zum Jahresende. Auf
Grund der derzeit vorhanden Nutzer (Uber 200 MA) belaufen sich die monatlichen Kosten auf Uber

7.000 € (84 T€).

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRhahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Erh6éhung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 0 84.000 84.000 84.000
Organisationshoheit des Landrates
nein
ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-0-002
Dezernat 0

Amt 11 (Vorschlag der Fraktionen)
Produkt/ Kostentrager

Bezeichnung der Malihahme:

Sukzessiver Stellenabbau im Umfang von durchschnittlich etwa 1 Prozent der Stellen pro Jahr (ca.
11,2 Stellen pro Jahr) ab 2027

Beschreibung der MaRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Zur Darstellung des Einsparpotenzials wurde folgende Berechnung zugrunde gelegt:
Arbeitsplatzkosten Kommunale Gemeinschaftsstelle fir Verwaltungsvereinfachung (KGSt):
Personalkosten E8 (Mittelwert aller Entgeltgruppen zzgl. 2,5 % tarifliche Steigerung p. a.) zzgl.
anteilige Sachkosten (nur 10 % Buro- und Verbrauchsmaterial) sowie Gemeinkosten (nur 10 %
Verwaltungsoverhead) fur Stelleneinsparung von 11,2 Stellen; ggf. zusatzliche Einsparung von IT-
Technik;

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Reduzierung Aufwand 0 850.000 1.720.000 2.610.000
Erh6hung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 0 850.000 1.720.000 2.610.000

Organisationshoheit des Landrates

nein
ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-0-005
Dezernat 0

Amt 11 (Vorschlag der Fraktionen)
Produkt/ Kostentrager

Bezeichnung der Malihahme:

Personal-Leitplanke (Deckelung der Personalaufwendungen)

Beschreibung der MaRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Fir die Haushaltsjahre 2026ff wird eine Personal-Leitplanke gesetzt:

Die Personalaufwendungen der Haushaltsjahre 2026ff dirfen das Ergebnis des Jahres 2025 (ca.

81,8 Mio. Euro) um nicht mehr als 10 % Ubersteigen.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRhahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Reduzierung Aufwand 0 0 171.800 171.800
Erhéhung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 0 0 171.800 171.800

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalBnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung:2026 Maflnahme Nr. 2026-1-001
Dezernat I

Amt 40

Produkt/ Kostentrager 24101/24101-02

Bezeichnung der MalRnahme:

Prufung der Wiedereinfuhrung der Eigenbeteiligung an der Schiilerbeférderung auf der Grundlage
geprifter fachlicher Konzepte

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Die in der Vergangenheit gefiihrten Diskussionen uber einen mdglichen Eigenanteil bei der
Schulerbeférderung haben bereits zu einer Anderung der Schilerbeforderungssatzung gefuhrt und
damit zu spirbaren Mehrbelastungen fiir Eltern. Vor diesem Hintergrund besteht eine besondere
Verantwortung, nicht erneut vorschnell Malinahmen zu ergreifen, die wiederum unmittelbar zu
zuséatzlichen Belastungen fuhren konnten, ohne dass deren Notwendigkeit und Auswirkungen
umfassend gepriift worden sind. Auf der Grundlage eines solchen Konzeptes kann belastbar
beurteilt werden, ob und in welchem Umfang zusatzliche finanzielle Mittel freigesetzt werden
kénnen, die einen weiteren Eigenanteil entbehrlich machen oder zumindest auf ein geringes Mafl3
begrenzen wirden.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhdhung Ertrage 0 500.000 500.000 500.000
Reduzierung Aufwand
Erh6hung Einzahlungen 0 500.000 500.000 500.000

Reduzierung Auszahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein X

ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

Ja, von .... X

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmafRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung:2026

MaBnahme Nr. 2026-1-002

Dezernat |

Amt 40

Produkt/ Kostentrager

27101/27101-05 bis 27101-14

Bezeichnung der MalRinahme:

der Gebuhrensatzung.

Verringerung des Zuschussbedarfes der Kreisvolkshochschule durch vorgesehene Uberarbeitung

Beschreibung der MaBRnahme:

werden soll; ggf. Anlage)

(Inkrafttreten in 2027 geplant).

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malnahme umgesetzt

Verringerung des Zuschussbedarfes der Kreisvolkshochschule (Ist 2024: -418.662,76 Euro; Plan
2025: -1.207.398,26 Euro, Plan 2026: 541.805 Euro) durch Uberarbeitung der Geblhrensatzung

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRnahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erh6hung Ertrage 0 50.000 50.000 50.000
Reduzierung Aufwand
Erhéhung Einzahlungen 0 50.000 50.000 50.000

Reduzierung Auszahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein X
ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

Ja, von Kreistag X

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 MalRnahme Nr. 2026-1-003

Dezernat I

Amt 40

Produkt/ Kostentrager Schulspeisung kr. Schulen
(21701-..., 22101-..., 21602 -01)

Bezeichnung:
Anderung/Aufhebung der Schulspeisungssatzung vom 18.12.2024.
(Wegfall des Zuschusses zur Mittagsverpflegung durch den Landkreis Dahme-Spreewald)

Beschreibung der MalRnahme:

Aktuell bezuschusst der Landkreis das Mittagessen an den kreiseigenen Schulen. Der Elternbeitrag
betragt 3,50 Euro/Mittagsmahlzeit. Der Landkreis tragt den Differenzbetrag zu den tatsachlichen
Zubereitungs- und Abgabepreisen. Der Zuschuss liegt aktuell zwischen 0,90 Euro — 3,50 Euro pro
Mittagsmabhlzeit. Ein Wegfall des Zuschusses wirde die Ausgaben verringern, den Arbeitsaufwand
der Rechnungsbearbeitung minimieren und zugleich jedoch die Anzahl der Essensteilnehmer
potenziell verringern.

Die reduzierten Auszahlungen ergeben sich aus den geplanten Haushaltsansatzen fur die
Schulspeisung. Grundlage der Haushaltsansatze ist alleinig die Bezuschussung gemaf der
Satzung. Diese Ansatze wurden anhand der durchschnittlichen Portionen pro Schule pro Jahr unter
Berticksichtigung einer zusatzlichen Preissteigerung von 7,00 % pro Jahr ermittelt.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnhahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Erh6hung Ertrage - - - -
Reduzierung Aufwand 254.100,00 276.500,00 309.300,00 312.200,00
Erh6hung Einzahlungen : i} l -
Reduzierung Auszahlungen 254.100,00 276.500,00 309.300,00 312.200,00
Organisationshoheit des Landrates
nein X
ja
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein Anderung/Aufhebung der Schulspeisungssatzung vom 18.12.2024
Ja, von .... X

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-11-001
Dezernat Il
Amt 39
Produkt/ Kostentrager 12203-00
SK 5317500

Bezeichnung der Malinahme:

Deckelung der Zuschiisse fir Tierschutzvereine fur die Kastration freilebender herrenloser Katzen
auf 15.000 € pro Jahr

Beschreibung der MalRnahme:

Mit einer Deckelung des Haushaltsansatzes soll einerseits das ehrenamtliche Engagement der
Tierschutzvereine fur Katzenkastrationen gesichert, andererseits einer (absehbaren) Uberschreitung
des bislang eingeraumten Haushaltsansatzes von jahrlich 15.000 Euro vorgebeugt werden.

Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses 2022/064 unterstitzt der Landkreis das ehrenamtliche
Engagement von Tierschutzvereinen fir die Kastration freiliebender herrenloser Katzen. Der
Landkreis zahlt fur die dauerhafte Unfruchtbarmachung und Kennzeichnung dieser Katzen im
Landkreisgebiet einen Zuschuss von 70,00 Euro fur eine weibliche und 50,00 Euro fur eine mannliche
Katze. Das Gesamtvolumen der Zuschisse wird im 0.g. Kreistagsbeschluss auf 15.000 Euro pro Jahr
festgesetzt.

Im Jahr 2024 wurden 9.560 Euro an Zuschiissen ausgezahlt. Im Jahr 2025 werden die Gesamtkosten
noch einmal steigen, da sich zwei weitere Tierschutzvereine um die Kastration freilaufender Katzen
bemihen. Zudem lassen die im Jahr 2022 festgelegten Zuschussbetrage seither eingetretene
Kostensteigerungen unberiicksichtigt.

Ohne das kontinuierliche Engagement der Tierschutzvereine droht ein (regionaler) Anstieg der
Katzenpopulation, gegen den der Landkreis aus tierschutz- und ordnungsrechtlichen Griinden
vorgehen miisste, z.B. durch den Erlass von Katzschutzverordnungen nach § 13b Tierschutzgesetz.
Die mit diesen Eingriffen verbundenen Aufwénde wirden nach Einschatzung des Veterindramtes ein
Vielfaches der benannten 15.000 Euro pro Jahr kosten.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Haushalt 2026/2027




37

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 0 0 0
Erhohung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 0 0 0 0
Organisationshoheit des Landrates
nein X
ja
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein X | Grundlage ware weiterhin Kreistagsbeschluss 2022/064
Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-11-002

Dezernat Il

Amt 39

Produkt/ Kostentrager 12203-00
SK 5317500

Bezeichnung der Malihahme:

Deckelung des Zuschusses flir das Tierheim Markisch-Buchholz auf 60.000 Euro pro Jahr

Beschreibung der MalRnahme:

Nach SchlieBung des Tierheims in Langengrassau gibt es mit dem Tierheim in Markisch-Buchholz
nur noch ein Tierheim im Landkreis Dahme-Spreewald mit einer Erlaubnis der Veterinarbehoérde
gemal § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Tierschutzgesetz. Nur hier kdnnen im Landkreis Bedarfe der
Veterinarbehdrde fir die Unterbringung von Tieren gedeckt werden.

Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses 2023/096 erhélt das Tierheim Markisch-Buchholz eine
jahrliche Unterstiitzung in Hohe von 60.000 Euro zur (anteiligen) Deckung nachgewiesener
Personalkosten (derzeit 18 festangestellte Mitarbeiter, alle mit entsprechender Sachkunde).

Angesichts steigender Bedarfe und v.a. wegen der Anpassung des Mindestlohns steigender
Personalkosten sinkt der Anteil der durch den Zuschuss von 60.000 Euro abgedeckten
Personalkosten kontinuierlich.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 0 0 0
Erh6éhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen
Organisationshoheit des Landrates
nein X
ja
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein X | Grundlage wéare weiterhin KT-Beschluss 2023/096
Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalBnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

Malnahme Nr. 2026-11-003

Dezernat I

Amt 32 (Vorschlag -20-)

Produkt/ Kostentrager

12210/12210-01
SK 5271500

Bezeichnung der Malihahme:

Kirzung der Projektmittel des Kreispraventionsrates

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Durch den Kreispraventionsrat werden Projekte unterstitzt, die sich an den Zielen

- Starkung des Sicherheitsgefiihls der Bevolkerung,

- Aufklarung und Information der Bevolkerung tber Aspekte der Kriminalitat und

Kriminalitatsvermeidung
- quantitative und qualitative Reduzierung der Kriminalité&t
orientieren.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Erh6hung Einzahlungen

5.000 5.000 6.300 6.000

Reduzierung Auszahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein
ja

X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-111-002

Dezernat

Amt

36 (Vorschlag -20-)

Produkt/ Kostentrager

12205/12205-00
SK 5318500

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme-Spreewald e.V. um 50%.

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Reduzierung der Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme-Spreewald e.V. um 50 % von 10 T€

auf 5 TE.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRhahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Erhéhung Einzahlungen

5.000 5.000 5.000 5.000

Reduzierung Auszahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-111-003

Dezernat

Amt

36 (Vorschlag -20-)

Produkt/ Kostentrager

54701/54701-00
SK 5455501

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der Ausgaben fir das sog. Sozialticket um 100 %

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Reduzierung der Ausgaben fur das Sozialticket LDS im Busverkehr (Beschluss des KT vom

10.11.2010) um 100%

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRhahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Erhéhung Einzahlungen

37.800 40.000 40.000 40.000

Reduzierung Auszahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

Ja, von .... X

Haushalt 2026/2027




42

KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 MalRnahme Nr. 2026-111-004
Dezernat i
Amt 36
Produkt/ Kostentrager 54701/54701-00
SK 5315500

Bezeichnung der Malihahme:

Optimierung des OPNV und damit Reduzierung des Zuschussbedarfes und der Kosten des
Schilerspezialverkehrs

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Priifung von MaRnahmen zur wirtschaftlichen Optimierung des OPNV, insbesondere:

o] Einsatz kleinerer Fahrzeuge auf schwéacher frequentierten Linien,

0 Bedarfsgerechte Anpassung von Fahrplanen und Linienflhrung,

o] Reduzierung des Schiilerspezialverkehrs durch die Optimierung der Fahrplane und alternative
Bedarfsangebote.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Reduzierung Aufwand 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Erhéhung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Organisationshoheit des Landrates

nein X
ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

Ja, von .... X

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-111-005

Dezernat

Amt

63 (Vorschlag -20-)

Produkt/ Kostentrager

51106/51106-01
SK 5431518

Bezeichnung der MaRnahme:

Streichung der Aufwendungen flr externe Radwegeplanung.

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Streichung der Aufwendung fur externe Radwegeplanung fiir die Umsetzung des
Radverkehrskonzeptes LDS 2030 (Ansatz 100 Tsd. Euro).

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRhahme:

2026
(in €)

2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage
Reduzierung Aufwand 100.000
Erhéhung Einzahlungen
100.000

Reduzierung Auszahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-111-006

Dezernat

Amt

63 (Vorschlag -20-)

Produkt/ Kostentrager

51115/51115-03
SK 5312500

Bezeichnung der MaRnahme:

Kirzung des Kreisstrukturfonds im Forderbereich Planungsleistungen um 50 %.

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Reduzierung der Forderung von Planungsleistungen im Forderbereich 3 — Bebauungspléne,
Flachennutzungspléne (Ansatz 150 T€ ab 2026); Beschluss des Kreistages vom 02.09.2020

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026
(in €)

2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Reduzierung Aufwand 75.000 75.000 75.000 75.000
Erhohung Einzahlungen
75.000 75.000 75.000 75.000

Reduzierung Auszahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 MalRnahme Nr. 2026-111-008

Dezernat 11|

Amt 63 (Vorschlag -20-)

51106/51106-01
SK 5221502

Produkt/ Kostentrager

Bezeichnung der MaRnahme:
Reduzierung bei der (Ersatz-) Beschilderung von Rad- und Wanderwegen (vertragliche Anpassung
des vorliegenden Rahmenvertrages)

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Reduzierung bei der (Ersatz-) Beschilderung von Rad- und Wanderwegen; Kosten der
Vandalismushotline touristischer Rad- und Wanderrouten (Ansatz 3 T€),

Begriindung Fachamt gegen die MalRnahme: Es existiert ein Rahmenvertrag mit der ausfiihrenden Fachfirma
fur bis zu 3.000,00 €/Jahr. In 2025 gibt es aktuell eine Ifd. Bestellung, diese wird jedoch erst ausgeldst, wenn
durch die Fachfirma eine Tagestour erfillt werden kann (der hierbei entstehende Auftragswert liegt bei ca.
1.500,00 € - 1.900,00 €). Zudem ist die Radwegebeschilderung im LDS teilweise sanierungsbediirftig. In den
letzten Jahren sind auch neue Anbindungen und Routen entstanden, welche entsprechend zu beschildern
sind (ein Anstieg in 2026 wird erwartet).

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRnahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Erh6éhung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000
Organisationshoheit des Landrates
nein
ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-111-009

Dezernat

Amt

67 (Vorschlag -20-)

Produkt/ Kostentrager

55201/55201-00
SK 5313500

Bezeichnung der MaRnahme:

Reduzierung der Zuweisungen fir MaBnhahmen zum Schutz der Oberflachengewésser und des
Grundwassers um 50 % ab dem Jahr 2027.

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Reduzierung der Zuweisungen fir MalRhahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen

Verhéltnisse im LDS (Ansatz ab 2027: 200 T€)

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026
(in €)

2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Reduzierung Aufwand 0 100.000 100.000 100.000
Erhéhung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 0 100.000 100.000 100.000

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-111-010
Dezernat i
Amt -23- (Vorschlag -20-)
Produkt/ Kostentrager 51105-01

SK 5291500

Bezeichnung der Malihahme:

Aufhebung des Beschlusses und Kiindigung der Mitgliedschaft- Airport Regions Council (ARC)

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Mitgliedsbeitrag und Dienstreisen fur das Airport Regions Council - ARC (Zusammenschluss
regionaler und lokaler Behdrden mit einem internationalen Flughafen) mit Sitz in Briissel; Beschluss
2022/043-1.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRhahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)

Erhéhung Ertrage

Erhéhung Einzahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein X

ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

Ja, von .... X | Kreistag, da Aufhebung der BV 2022/043-1

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-111-011

Dezernat

Amt

23 (Vorschlag -20-)

Produkt/ Kostentrager

57501/57501-00
SK 5271504

Bezeichnung der Malihahme:

Kirzung der Mittel fur Marketing um 50 %

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Kirzung der Mittel fur Marketing um 50 % von 15.000 € auf 7.500 €:
fur Uberarbeitung und Neudruck Radkarten LDS, Marketingaktivitaten Paul-Gerhardt-Weg zum
Jubilaum und zur Radroute sorbische Impressionen, internationaler Wandertag: Nachdruck

Reisetagebuch Paul-Gerhardt-Weg, Marketingumlage AG WISO

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Erh6hung Einzahlungen

7.500 7.500 7.500 7.500

Reduzierung Auszahlungen

Organisationshoheit des Landrates

nein
ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027




49

KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-111-012

Dezernat i

Amt -23-

Produkt/ Kostentrager 57101-01
SK 5318500

Bezeichnung der Malihahme:

Kindigung der Fordervereinbarung zwischen pro agro und LDS

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Die Fordervereinbarung vom 18.11.2010 ist kiindbar. Hierbei ist eine Frist von 3 Monaten zum
Jahresende (bis zum 30.09.) einzuhalten. Die Vereinbarung kénnte zum 31.12.2026 gekindigt
werden, somit entsteht der reduzierte Aufwand ab dem Haushaltsjahr 2027.

evt. Kosten zur Umsetzung der Malnahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Erh6hung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 0 10.000 10.000 10.000
Organisationshoheit des Landrates
nein X
ja
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein
Ja, von .... X | BV 2010/108 ist aufzuheben

Haushalt 2026/2027




50

KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-111-013

Dezernat "

Amt -23- / kreisliche Gesellschaften

Produkt/ Kostentrager 57101-00 / 5315500 (WFG)
54701-00 / 5315500 (RVS)
Betrifft Zuschiisse des LDS an WFG und
RVS sowie Eigenmittel des TGZ (mittelbar)

Bezeichnung der Malihahme:

Aufhebung der Zahlung von Aufwandspauschalen an stimmrechtlose Mitglieder der Gesellschafter-
versammlungen (WFG, TGZ, RVS) fur die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen.

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Aufhebung der Zahlung von Aufwandspauschalen an stimmrechtlose Mitglieder der Gesellschafter-
versammlungen (WFG, TGZ, RVS) fur die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen.

Reduktion der Aufwendungen der Gesellschaften und somit Reduktion des Zuschusses an WFG
und RVS sowie Schonung der Eigenmittel des TGZ.

Mehraufwendungen, da ggf. Abrechnung als Dienstreisen iiber BKT.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Reduzierung Aufwand 2'600 2'600 2'600 2'600
(mittelbar) (mittelbar) (mittelbar) (mittelbar)
Erhéhung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 2.600 2.600 2.600 2.600
9 9 (mittelbar) (mittelbar) (mittelbar) (mittelbar)
Organisationshoheit des Landrates
nein
ja X | Kreisliche Gesellschaften (WFG, TGZ, RVS)
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein X | Es sind Beschlisse in den Gesellschaften zu fassen/aufzuheben.
Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026

MalRnahme Nr. 2026-111-014

Dezernat "

Amt -23-

Produkt/ Kostentrager 57501/57501-00
SK 5318500

Bezeichnung der MaRnahme:

Aufhebung der Finanzierungsvereinbarung zur Schaffung einer Personalstelle fur die AG WISO

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Aufhebung der Finanzierungsvereinbarung (LDS, LOS, Tourismusverband Dahme-Seenland e.V.)
Uber die Finanzierung einer Personalstelle fir das Projektmanagement der AG WISO; BV 2023/069

(KA)

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage
Erh6hung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 25.000 25.000 25.000 0.00

Organisationshoheit des Landrates

X

nein
ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

Ja, von ....

X

BV 2023/069 (Kreisausschuss) vom 28.06.2023

Haushalt 2026/2027




52

KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-111-015
57501-00
Dezernat i
Amt 23 (Vorschlag -20-)
Produkt/ Kostentrager 57501/57501-00
SK 5431518

Bezeichnung der MaRnahme:

Keine Einplanung der externen Beratungsleistungen: Wanderwegekonzeption

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Keine Einplanung der externen Beratungsleistungen fur die Wanderwegekonzeption im Haushalt in
den néchsten Jahren

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Reduzierung Aufwand 0 0 0
Erh6éhung Einzahlungen
Reduzierung Auszahlungen 0 0 0

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Malnahme Nr. 2026-111-016
Dezernat 3
Amt -23- (inhaltlich)/ -60- (Mittelplanung)

Produkt/ Kostentrager

IF 1203-01
IF 1204-01
SK 1912580

Bezeichnung der Malinahme:

Reduzierung des investiven jahrlichen Zuschusses des LDS an die KIEZE Holzerner See und

Frauensee

BV 2021/060

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt

werden soll; ggf. Anlage)

Reduzierung des investiven Zuschusses gemaf Zielvereinbarung der BV 2021/060 von jahrlich je

100.000€ auf jahrlich je 50.000€ fir die Jahre 2026 und 2027 im FHH, Einsparung Aufwand durch

Auflésung Aktiver Rechnungsabrechnungsposten im EHH

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRhahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt (investiv)
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage
Erhohung Einzahlungen
, 100.000 (je 100.000 (je
Reduzierung Auszahlungen KIEZ 50.000) | KIEZ 50.000)
Organisationshoheit des Landrates
nein
ja X
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein X | Zuwendung als KANN-Bestimmung
Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-001
Dezernat A%
Amt 41
Produkt/ Kostentrager 27201/ 27201-01
SK 5271513

Bezeichnung der Malihahme:

Vorubergehende Abschmelzung des Budgets fir Medienbeschaffung fur die Fahrbibliothek

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Fir die Beschaffung aktueller Medien (Tragermedien) fur die Fahrbibliothek steht bislang jahrlich ein
Budget von 12.000 Euro zur Verfiigung. Dieser Ansatz soll zum Haushaltsjahr 2026 um ein Viertel
reduziert werden und danach langsam wieder auf 12.000 Euro im Haushaltsjahr 2030 anwachsen.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 3.000 2.100 1.300 500
Erh6éhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 3.000 2.100 1.300 500

Organisationshoheit des Landrates

nein
ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-002

Dezernat v

Amt 41

28101/ 28101-00
SK 5271527 (ggf. zweckgebundene Ertrage: 4141500,
4142500)

Produkt/ Kostentrager

Bezeichnung der Malihahme:
Reduzierung durch Verschiebung der nachsten Ausgabe des Kunstfestivals aquamediale um ein
Jahr auf das Jahr 2028 (Vorbereitungsjahr 2027)

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maf3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Das Kunstfestival aguamediale und die Kunstausstellung SPEKTRALE des Landkreises Dahme-
Spreewald finden derzeit im jahrlichen Wechsel statt. Die ndchste Ausgabe des Kunstfestivals
aquamediale wirde danach im Jahr 2027 stattfinden, die Vorbereitungen ware im Jahr 2026.

Werden das Kunstfestival aguamediale und die Kunstausstellung SPEKTRALE fur jeweils ein Jahr
ausgesetzt, wirde im Jahr 2027 keine grof3e Kunstveranstaltung des Landkreises stattfinden. Das
Jahr 2027 ware dann Vorbereitungsjahr fiir die aguamediale 17, die im Jahr 2028 durchgefiihrt
wurde. Die jeweiligen Haushaltsansatze von 82.000 Euro bzw. 35.000 Euro wiirden dadurch ein
Jahr spater zum Ansatz kommen.

Ein Jahr Pause fur aqguamediale und SPEKTRALE entlastet den Haushalt in den Jahren 2026 bis
2029 insgesamt um 102.000 Euro.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 47.000 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 35.000 47.000 0 0
Erhohung Einzahlungen 0 0
Reduzierung Auszahlungen 35.000 47.000

Organisationshoheit des Landrates

nein
ja

X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 MalRRnahme Nr. 2026-1V-003

Dezernat v

Amt 41

28101/ 28101-00
SK 5271528

Produkt/ Kostentrager

Bezeichnung der MaRnahme:

Verschiebung der Ubernachsten Ausgaben der Kunstausstellung SPEKTRALE um ein Jahr auf das
Jahr 2029 (Vorbereitungsjahr 2028)

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Das Kunstfestival aguamediale und die Kunstausstellung SPEKTRALE des Landkreises Dahme-
Spreewald finden derzeit im jahrlichen Wechsel statt. Die ndchste Ausgabe der Kunstausstellung,
die SPEKTRALE 12, ist bereits in Vorbereitung und findet 2026 in Lieberose statt. Die Uibernachste
Ausgabe der Kunstausstellung, die SPEKTRALE 13, wiirde um ein Jahr verschoben und danach im
Jahr 2029 stattfinden, die Vorbereitungen hierflir wéare im Jahr 2028.

Werden das Kunstfestival aguamediale und die Kunstausstellung SPEKTRALE fiir jeweils ein Jahr
ausgesetzt, wirde im Jahr 2027 keine grof3e Kunstveranstaltung des Landkreises stattfinden. Das
Jahr 2028 wéare dann Vorbereitungsjahr fiir die SPEKTRALE 13, die im Jahr 2029 durchgefihrt
wurde. Die jeweiligen Haushaltsansatze von 60.000 Euro bzw. 20.000 Euro wirden dadurch ein
Jahr spater zum Ansatz kommen.

Ein Jahr Pause fur aquamediale und SPEKTRALE entlastet den Haushalt in den Jahren 2026 bis
2029 insgesamt um 102.000 Euro.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 40.000
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 20.000 40.000
Erh6éhung Einzahlungen 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 0 20.000 40.000 0

Organisationshoheit des Landrates

nein
ja

X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1\V-004

Dezernat v

Amt 41

28101/ 28101-00
SK 5431518

Produkt/ Kostentrager

Bezeichnung der Malihahme:

Aussetzung von ,Kunst am Bau“ an kreiseigenen Liegenschaften in den Haushaltsjahren 2027 bis
2029

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Der Landkreis realisiert regelmafig ,Kunst am Bau“-Projekte an kreiseigenen Liegenschaften. Diese
werden als Kunstler-Wettbewerbe umgesetzt. Realisierte ,Kunst am Bau“-Projekte (Bildungscampus
Funkerberg, Verwaltungsgeb&aude fir Jobcenter und Jugendamt in der Max-Werner-Stral3e 7, Foyer
Friedrich-Schiller-Gymnasium) werten der Liegenschaften auf und erhéhen die Aufenthaltsqualitat.
Die Umsetzung von ,Kunst am Bau“ kann zudem im Rahmen von Zertifizierungen oder
Fordermittelprogrammen Anrechnung finden.

Aktuell befindet sich ein ,Kunst am Bau“-Projekt fir das neue Gymnasium in Schénefeld
(Schonefeld Il) in Vorbereitung. Dieses soll noch 2026 fertiggestellt werden.

Die Durchfiihrung von ,Kunst am Bau“-Projekten wird dann in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029
ausgesetzt. Dadurch sinkt der Aufwand um 20.000 Euro in 2027 und jeweils 3.000 Euro in 2028 und
2029. Zudem sinken die Investitionskosten um jeweils 17.000 Euro in 2027 und 2029 sowie um
107.000 Euro in 2028.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRhahme:

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 20.000 3.000 3.000
Erhéhung Einzahlungen 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 0 20.000 3.000 3.000

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 MalRRnahme Nr. 2026-1V-005
Dezernat A%

Amt 41

Produkt/ Kostentrager 28101/ 28101-00

Bezeichnung der Malihahme:

Keine Umsetzung des Auftrags zur Kulturentwicklungsplanung in den Jahren 2026 bis 2029

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurden aufgrund einer
entsprechenden Stellungnahme aus dem Kreistag die Erstellung einer Kulturentwicklungsplanung
beauftragt und Mittel zur Durchfihrung einer Kulturentwicklungsplanung eingeplant. Dieser Auftrag
konnte jedoch wegen vorrangiger Aufgaben, insbesondere zur Bewaltigung der Corona-Pandemie,
nicht umgesetzt werden. Im Doppelhaushalt 2023/2024 und im Haushalt 2025 waren erneute
entsprechende Haushaltsmittel in Hohe von 80.000 Euro angemeldet. Die Anmeldung konnte jedoch
aufgrund von Konsolidierungsmafinahmen im Ergebnis nicht beriicksichtigt werden. Eine
Neuplanung im Doppelhaushalt 2026 / 2027 erfolgt nicht und soll auch fir die Jahre 2028 und 2029
unterbleiben.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt (investiv)

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)

Erhéhung Ertrage

Reduzierung Aufwand 0 0 0 0

Erh6hung Einzahlungen

Reduzierung Auszahlungen 0 0 0 0

Organisationshoheit des Landrates

nein
ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalBnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 MalRnahme Nr. 2026-1V-006
Dezernat A%
Amt 41
Produkt/ Kostentrager 28101/ 28101-00
SK 5318500

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der Mittel zur Foérderung der Kultur im Landkreis Dahme-Spreewald um 20 % in den
Jahren 2026 und 2027 sowie um 10 % in den Jahren 2028 und 2029

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Der Landkreis fordert Kultur auf Grundlage der Richtlinie zur Forderung der Kultur und des
museumspadagogischen Dienstes im Landkreis Dahme-Spreewald. Hierfir standen bis zum Jahr
2025 jahrlich Haushaltmittel in Hohe von 368.500 Euro zur Verfigung. Davon entfallen etwa
120.000 Euro auf den Forderbereich 2 — Personal- und Sachkostenférderung fur die Stellen des
museumspadagogischen Dienstes im Landkreis Dahme-Spreewald.

Der Haushaltsansatz insgesamt wird fiir den Doppelhaushalt 2026 / 2027 um 20 % und fir die Jahr
2028/ 2029 um 10 % reduziert. Zur Sicherung des museumspadagogischen Dienstes im Landkreis
Dahme-Spreewald sollen jedoch weiterhin bis zu 120.000 Euro im Forderbereich 2 — Personal- und
Sachkostenférderung museumspadagogischer Dienst — eingesetzt werden.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 73.700 73.700 36.850 36.850
Erh6hung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 73.700 73.700 36.850 36.850

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 MalRRnahme Nr. 2026-1V-007
v

Amt 41

Produkt/ Kostentrager 28101/ 28101-00
SK 5271504

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der Mittel fir Offentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur um 20 %

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Im Bereich Kultur werden Mittel fur die Offentlichkeitsarbeit (Einladungskarten, Anzeigeschaltung
etc.) bendtigt. Der bisherige, bereits deutlich reduzierte Ansatz von jahrlich 10.000 Euro wird in den
Jahren 2026 bis 2029 nochmals um jeweils 20 % auf 8.000 Euro reduziert.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 2.000 2.000 2.000 2.000
Erhéhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-008
Dezernat v
Amt 41
Produkt/ Kostentrager 28201/ 28102-02
SK 5318500

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der Mittel zur Férderung des sorbischen / wendischen Volkes im Landkreis Dahme-
Spreewald um 20 % in den Jahren 2026 und 2027 sowie um 10 % in den Jahren 2028 und 2029

Beschreibung der MalRnhahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Der Landkreis fordert Brauchtum und Erhalt des sorbischen / wendischen Volkes im Landkreis
Dahme-Spreewald auf Grundlage der Richtlinie zur Forderung des sorbischen / wendischen Volkes
im Landkreis Dahme-Spreewald. Hierfiir standen seit 2023 jahrlich Haushaltmittel in Hohe 40.000
Euro zur Verfigung. Davon entfallen 10.000 Euro auf die Forderbereiche 2 und 3 — Personal- und
Sachkostenforderung fur die der Stellen der Jugendkoordination des Domowina Regionalverbandes
Niederlausitz e. V. und der Koordination fiir sorbische/wendische Sprach- und Kulturstrukturen an
der Schule fir Niedersorbische Sprache und Kultur.

Der Haushaltsansatz insgesamt wird fir den Doppelhaushalt 2026 / 2027 um 20 % und fiir die Jahr
2028 / 2029 um 10 % reduziert.

Zur Sicherung der Stellen der Jugendkoordination des Domowina Regionalverbandes Niederlausitz
e. V. und der Koordination fir sorbische/wendische Sprach- und Kulturstrukturen an der Schule fir
Niedersorbische Sprache und Kultur sollen jedoch weiterhin bis 10.000 Euro in den Férderbereichen
2 und 3 — Personal- und Sachkostenforderung — eingesetzt werden.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 8.000 8.000 4.000 4.000
Erh6éhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 8.000 8.000 4.000 4.000
Organisationshoheit des Landrates
nein
ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-009
42101-00

Dezernat v

Amt 41

Produkt/ Kostentrager 42101/ 42101-00
SK 5318500

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der Mittel zur Férderung des Sports im Landkreis Dahme-Spreewald um 20 % in den
Jahren 2026 und 2027 sowie um 10 % in den Jahren 2028 und 2029

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maf3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Der Landkreis fordert den Sport auf Grundlage der Richtlinie zur Férderung des Sports im Landkreis
Dahme-Spreewald. Hierfir standen bis zum Jahr 2025 jahrlich Haushaltmittel in Héhe von 300.000
Euro zur Verfiigung. Dieser Haushaltsansatz fir die Sportférderung wird fir den Doppelhaushalt
2026 / 2027 der Haushaltsansatz um 20 % und fur die Jahr 2028 / 2029 um 10 % reduziert. Die
Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kreissportbund.

Die Sportférderung umfasst auf3erdem Investitionsmittel in Hohe von 200.000 Euro (Forderbereiche
2 und 5) und ein Zuschuss von 140.000 Euro (Férderbereich 9) fiir die Stellen des Geschéftsfuihrers
und des Sportjugendkoordinators beim Kreissportbund Dahme-Spreewald. Die Investitionsmittel
werden gesondert betrachtet. Zur Sicherung der Arbeit des Kreissportbundes und der
Kreissportjugend bleibt der Zuschuss (Férderbereich 9) unvermindert.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 60.000 60.000 30.000 30.000
Erh6éhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 60.000 60.000 30.000 30.000

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalBnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-10

Dezernat v

Amt 50

Produkt/ Kostentrager 33100-02
SK 5318503 Richtlinie zur Pauschalférderung
von Selbsthilfegruppen, Seniorenbeiraten und
seniorenspezifischen Zentralveranstaltungen im
Landkreis Dahme-Spreewald

Bezeichnung der Malihahme:

Wegfall bzw. Reduzierung der Pauschalférderungen fiir das Seniorenforum 2026 und die
Festveranstaltung anlasslich der Brandenburgischen Seniorenwoche 2026 und 2027

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Der Landkreis unterstiitzt auf Grundlage der Richtlinie zur Pauschalférderung von
Selbsthilfegruppen, Seniorenbeiraten und seniorenspezifischen Zentralveranstaltungen im Landkreis
Dahme-Spreewald zentrale Veranstaltungen des Kreisseniorenbeirates im Zusammenwirken mit
dem Sozialamt des Landkreises mit einem Pauschalbetrag ,nach Malligabe des Kreishaushalts®.

Die Pauschalférderung fur die Festveranstaltung anlésslich der Brandenburgischen Seniorenwoche
soll von 4.500 Euro auf 2.700 Euro in Jahr 2026 und auf 2.600 Euro im Jahr 2027 reduziert werden.
Das Seniorenforum (Pauschalférderung: 2.000 Euro) im Jahr 2026 soll entfallen.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 3.800 1.900 0 0
Erh6hung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 3.800 1.900 0 0
Organisationshoheit des Landrates
nein X
ja
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein X | Die vom Kreistag beschlossene Richtlinie benennt Maximalbetrage ,nach
Ja, von .... Malgabe des Kreishaushalts®.

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-011
Dezernat v

Amt 50

Produkt/ Kostentrager 504

Bezeichnung der Malihahme:

Einfuhrung eines Qualitdtsmanagements fiir die Verfahren der Leistungsabrechnung und
Kostenerstattung im Bereich ,Eingliederungshilfe“ (Sozialamt)

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

In den vergangenen Jahren sind die Kosten in der Eingliederungshilfe (Sozialamt) stark gestiegen.
Ursachlich sind v.a. erhebliche Kostensteigerungen bei den Leistungserbringern, die grundsatzlich
an Landkreis und Land als Kostentrdger weitergegeben werden (kénnen). Fehlerhafte
Abrechnungen, Fehlleistungen u. & werden bislang nur vereinzelt und in anlassbezogenen
Prifungen festgestellt. Selbst dann ist eine rechtssichere Rickforderung zu Unrecht erfolgter
Zahlungen nicht immer vollstandig moglich oder bedarf eines erheblichen Ressourceneinsatzes.
Dies betrifft auch das Kostenerstattungsverfahren im Verhdltnis Landkreis zum Land. Systematische
Analysen und Auswertungen vorhandener Leistungsdaten, ein regelhafter Austausch und
Kostenvergleiche mit anderen Kostentragern in und aul3erhalb von Brandenburg kdnnen Hinweise
auf moglicherweise betroffene Leistungsbeziehungen geben und Grundlage stichprobenartiger
Prifungen geben.

Daher soll, befristet fur drei Jahre, eine zusatzliche Stelle (vorerst bewertet mit EG 9b) geschaffen
und mit der Konzeption und Implementierung eines Qualititsmanagements zur Prifung von
Leistungsabrechnungen, der Mitwirkung bei der Standardisierung interner Arbeitsprozesse sowie
der Erstellung systematischer Auswertungen im Fachverfahren. Ziele sind die Reduzierung
fehlerhafter Abrechnungen, die Absicherung des Kostenerstattungsverfahrens mit dem Land und die
Einsparung der fir Leistungsabrechnung und Kostenerstattung notwendigen Arbeitszeiten. Die
haushaltswirksamen Effekte sollen den Ressourceneinsatz zum Ende der drei Jahre mindestens
ausgleichen und Bestand haben. Eine Ubertragung auf andere Leistungsbereiche ist grundsétzlich
denkbar und beabsichtigt.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Mal3Bhahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 66.000 67.600 69.300 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Haushalt 2026/2027
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Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 50.000 € 75.000 € 100.000 €
Erhohung Einzahlungen 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 0 50.000 € 75.000 € 100.000 €

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

Ja, von .... X

Stellenplan

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-012
Dezernat v

Amt 50

Produkt/ Kostentrager 504, 505

Bezeichnung der MaRnahme:

Einfihrung einer E-Abrechnung fir den Bereichen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege
(Sozialamt)

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Zur Erflllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Annahme von E-Rechnungen soll das
Fachverfahren Prosoz um ein Modul zur elektronischen Abrechnung erweitert werden. Dadurch
kann bei eingehenden E-Rechnungen eine automatisierte Zuordnung und Vorprifung erfolgen, was
Zu einer geschéatzten Zeitersparnis von ca. 25 % im Vergleich zu bisherigen Rechnungsbearbeitung
fuhrt. Inwieweit sich diese Zeitersparnis insgesamt auf die Bearbeitungszeiten und notwendigen
Personalressourcen auswirken wird, hangt natirlich von der Gesamtzahl eingehender Rechnungen
und dem Anteil der E-Rechnungen daran ab. Nach Abschluss der Einfihrungsphase sollen die
erzielten Einsparungen die jahrlichen Betriebskosten mindestens um 50 % Ubersteigen.

Die Einfuhrungskosten betragen ca. 15.000 €. Die jahrlichen, fallzahlenabhangigen Betriebskosten
werden auf ca. 25.000 € geschétzt. Die stufenweise Einfihrung zwischen dem 1. Juli 2026 und 1.
Januar 2027 wird angestrebt und erscheint realisierbar. Im Jahr 2027 soll mdglichst alle
Rechnungssteller auf E-Rechnungen umgestellt werden.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 25.000 25.000 25.000
Finanzhaushalt (investiv) 15.000 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhdhung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 25.000 40.000 40.000
Erhohung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 0 25.000 40.000 40.000

Haushalt 2026/2027
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Organisationshoheit des Landrates

nein

ja X
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 MalRnahme Nr. 2026-1V-013
Dezernat v

Amt 51

Produkt/ Kostentrager 36501/36501-00

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der Mittel zur Umsetzung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur
Forderung von Maflinahmen der Qualitatsverbesserung der Kindertagesbetreuung um 20 %

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.07.2008 wurde eine Richtlinie erlassen, um
Malnahmen und Projekte der Qualitatsverbesserung in der Kindertagesbetreuung zu férdern.

Mit der Richtlinie werden 3 Férderbereiche gefordert:
- Forderbereich 1 &> Aufwendungen zur Qualifizierung des Fachpersonals
- Forderbereich 2 &> Aufwendungen fir Projekte und sonstige MalRnhahmen
- Forderbereich 3 > Aufwendungen fir Personalkosten im Rahmen struktureller
Projektférderung

Fur die Richtlinie zur Férderung von MalRhahmen der Qualitatsverbesserung der
Kindertagesbetreuung stehen finanzielle bislang Mittel in HOhe von 211.800 Euro zur Verfigung. Fur
den Haushalt 2026 wurden 210.000 Euro angemeldet. Diese Mittel sollen um 20% gekdirzt werden.
Der Reduzierungsbetrag von 42.000 Euro soll dadurch erbracht werden, dass zuklinftig keine
Zuschusse fur MalBnahmen externer Qualitatsfeststellung mehr gewahrt werden. Diese Malnahmen
sind sehr kostenintensiv, die qualitativen Verbesserungen nach Durchfiihrung einer solchen
Malnahme lassen sich jedoch nicht evaluieren.

Somit stlinden fir die Umsetzung der Richtlinie zur Férderung von Mal3nahmen der
Qualitatsverbesserung kunftig finanzielle Mittel in Hohe von 168.000,00 € zur Verfigung.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Mal3Bhahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Haushalt 2026/2027
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Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 42.000 42.000 42.000 42.000
Erhohung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 42.000 42.000 42.000 42.000

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

Ja, von JHA

X

Zwar heil3t es in Ziff. 1.4 der Richtlinie, dass ein Rechtsanspruch auf
Gewahrung der Zuwendung nicht besteht und die Bewilligungsbehérde ,im
Rahmen der verfigbaren Haushaltsmittel“ entscheidet. Gleichwohl sollte eine
klarstellende Anderung erfolgen und die ,externe Qualitatsfeststellung* im
Forderbereich 2 gestrichen werden.

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Malnahme Nr. 2026-1V-014
Dezernat v

Amt -51-

Produkt/ Kostentrager 36501/36501-00

Bezeichnung der Malihahme:

Schrittweise Reduzierung (um jeweils 20 %) der Férderung von Personalkosten in der
Kindertagesbetreuung zur Bereitstellung von zusatzlichem padagogischem Personal in
Kindertagesstatten an Standorten von Gemeinschaftsunterkiinften fur Asylbewerber im Landkreis
Dahme-Spreewald

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Mit Kreistagsbeschluss vom 12.02.2014 hat der Kreistag beschlossen, zusatzliche Kosten fir
padagogisches Personal in Kindertagesstatten an Standorten mit Gemeinschaftsunterkiinften fur
Asylbewerber mit zusatzlichen Stellenanteilen zu finanzieren. Der Stellenumfang wird auf der
Grundlage der tatséchlich angemeldeten Kinder quartalsweise analog des
Kindertagesstattengesetzes des Landes Brandenburg (KitaG) zusatzlich gewahrt.

Hintergrund des Beschlusses war, dass die Betreuung von Kindern aus Asylbewerberfamilien, die in
Gemeinschaftsunterkiinften leben, die Kindertagesstatten vor besondere Herausforderungen stellt.
Die Eltern und Kindern bringen die unterschiedlichsten Erlebnisse mit, bis hin zu Angsten und
Traumata. Oft beherrschen die Eltern und Kinder die Sprache nicht und haben Existenz-, Zukunfts-
und Trennungséangste. Haufig werden bei den Kindern Entwicklungsverzégerungen aufgrund
unzureichender Forderung im Heimatland festgestellt.

Im Rahmen von Verwaltungsvereinfachung wurde der Personalschlissel analog KitaG angehoben,
sodass fur jedes Kind aus der Gemeinschaftsunterkunft bei Abschluss des entsprechenden
Betreuungsvertrages mit einer Betreuungszeit von 6 Stunden (Mindestbetreuungszeit) mit dem
Leistungserbringer ein zusatzlicher Stellenanteil zur Verfiigung gestellt wird. Damit wird
gewahrleistet, dass auch nur der Umfang zusétzlich finanziert wird, wie auch Kinder aus
Asylbewerberfamilien in Kindertagesstatten angemeldet sind.

Im Jahr 2024 wurden durchschnittlich 164 Kinder gemeldet. Der Zuschuss des ortlichen Tragers der
offentlichen Jugendhilfe fir zusatzliche Stellenanteile belief sich auf 629.015,34 € fur das gesamte
Kalenderjahr. Damit wurden im Bereich Krippe 2,28919, im Bereich Kindergarten 5,90675 und im
Bereich Hort 2,62023 zusatzliche Stellenanteile finanziert.

Ein Wegfall dieses Zuschusses hatte einen Wegfall der zusétzlichen Stellenanteile zur Folge, was
die Betreuung der Kinder erschweren oder gar unmdglich machen kdnnte. Andererseits dirfte mit
einem Sinken der Kinderzahlen allgemein und der Zahl der zugewiesenen geflichteten Menschen
eine Reduzierung des notwendigen Personals zu erwarten sein.

Haushalt 2026/2027
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Die Reduzierung um jeweils 20 % wirde sich auf Grundlage der Ausgaben 2024 in Hohe von

630.000 Euro wie folgt gestalten.

2026: reduziert um 126.000 Euro auf 504.000 Euro
2027: reduziert um 100.800 Euro auf 403.200 Euro
2028: reduziert um 80.640 Euro auf 322.560 Euro
2029: reduziert um 64.512 Euro auf 258.048 Euro

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRnahme:

2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 126.000 226.800 307.440 371.952
Erhéhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 126.000 226.800 307.440 371.952
Organisationshoheit des Landrates
nein X
ja
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein Die Bereitstellung von zusétzlichem padagogischem Personal in
Ja, von KT KT | Kindertagesstatten an Standorten von Gemeinschaftsunterkiinften fur
Asylbewerber im Landkreis Dahme-Spreewald wurde im Jahr 2014 vom
Kreistag beschlossen, misste daher auch mittels KT-Beschluss wieder
aufgehoben werden.

Haushalt 2026/2027
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2027 Maflnahme Nr. 2026-1V-015

Dezernat v

Amt 51

Produkt/ Kostentrager 36501/36501-00

Bezeichnung der MalRnahme:

Abschaffung der Férderung zusatzlicher Personalstellen in der Kindertagesbetreuung im Bereich der
sog. dritten Betreuungsstufe (nach Aussetzung im Jahr 2026).

Beschreibung der MaRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auBerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die
MafRnahme umgesetzt werden soll; ggf. Anlage)

Die im Jahr 2019 als sog. 3. Betreuungsstufe von Land und Landkreis eingefiihrte, freiwillige
Forderung zusatzlicher Personalstellen zur Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation in Kitas lauft
seitens des Landes zum 31.12.2025. Der Kreistag wird im Dezember 2025 Uber die Aussetzung der
Forderung insgesamt fur das Jahr 2026 zu entscheiden haben (Beschlussvorlage 2025/104). Ohne
Aussetzung musste der Landkreis nach bisheriger Beschlusslage zusétzlich zu seinem Anteil (ca. 2
Mio. €) auch die entfallenden Landesmittel (ca. 1,2 Mio. €) Gbernehmen. Die Gesamtbelastung fir
den Haushalt 2026 beliefe dann auf zusammen ca. 3,2 Mio. €.

Vorbehaltlich einer Neuordnung der Regelung zur Kita-Finanzierung durch das Land (ein
Gesetzesentwurf ist fir das 1. Quartal 2026 in Aussicht gestellt), stellte sich die Frage der
freiwilligen Forderung von zusatzlichen Personalstellen in der Kindertagesbetreuung im Bereich der
sog. dritten Betreuungsstufe nach einem Aussetzen im Jahr 2026 absehbar in den Folgejahren
erneut. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sollte diese Uberobligatorische
Personalkostenforderung abgeschafft werden.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000
Erhohung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000
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Organisationshoheit des Landrates

nein X

ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein Die dritte Betreuungsstufe wurde mittels KT-Beschluss eingefuhrt, miusste
Ja, von KT X | also auch mittels KT-Beschluss aufgehoben werden.
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-016

Dezernat v

Amt 51

Produkt/ Kostentrager 36200-00
36310-01
36310-02
36601-00

Bezeichnung der MaRnahme:

Vorubergehende Kirzung der Mittel zur Férderung der Jugend(sozial)arbeit um 200.000 € in 2026
und 2027

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. au3erhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Mal3nahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Die Ansétze zur Umsetzung der Richtlinie zur Férderung der Jugend(sozial)arbeit (ohne
Schulsozialarbeit und ohne Investitionsférderung) belaufen sich auf insgesamt ca. 1.000.000 €
jahrlich. Diese Anséatze werden im Doppelhaushalt 2026/2027 fur beide Jahre um jeweils 200.000
Euro reduziert (entspricht etwa 20 %). Die Verteilung der reduzierten Anséatze werden im
Jugendhilfeausschuss vorberaten und im Jugendférderplan 2026 bzw. 2027 abgebildet.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029
(in€) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0
Konsolidierungsbeitrag
2026 2027 2028 2029
(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 200.000 200.000 0 0
Erh6éhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 200.000 200.000 0 0
Organisationshoheit des Landrates
nein X
ja
Beschluss KA/ KT notwendig?
nein Die Aufwande werden im Jugendfdrderplan abgebildet, der vorberatend
Ja, von KT X | durch den JHA vom KT beschlossen wird.
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-018

Dezernat v

Amt 53

41401-00
SK 5318500 — Zuschuss an ubrige Bereiche

Produkt/ Kostentrager

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der Gewahrung der Beihilfe fur Studierende der Humanmedizin von 5 auf 3

Beschreibung der MalRnahme:

Der Landkreis Dahme-Spreewald gewahrt nach Mal3gabe der Richtlinie des Landkreises Dahme-
Spreewald Uber die Gewéhrung einer Studienbeihilfe fir Studierende der Humanmedizin insgesamt
bis zu 5 Medizinstudierenden der Humanmedizin eine Studienbeihilfe mit dem Ziel, dass die
Beihilfeempfangenden nach Erteilung der Approbation im Landkreis Dahme-Spreewald arztlich tétig
werden, um die medizinische Versorgung im Landkreis zu sichern. Die Studienbeihilfe betragt
monatlich 500 Euro. Maximal ist ein Haushaltsansatz von 30.000 Euro pro Jahr notwendig. Aktuell
sind ein Studierender in der Forderung und zwei Studierende in der Antragsstellung. Die
Forderungen kdnnten mit einem Haushaltsansatz von 18.000 Euro pro Jahr abgedeckt werden.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MaRhahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 12.000 12.000 12.000 12.000
Erh6éhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 12.000 12.000 12.000 12.000

Organisationshoheit des Landrates

nein

X

ja

Beschluss KA/ K

T notwendig?

nein

Ja, von ....

X,
KT
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-019
Dezernat A%

Amt 53

Produkt/ Kostentrager 41401-00

SK 5271505 - Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen Dienstleistungen
durch Dritte

Bezeichnung der MalRnahme:

Reduzierung der Aufwendungen fur die Durchfiihrung von Gesundheitskonferenzen im 2-Jahres-

Rhythmus (anstatt jahrlich)

Beschreibung der

MalRnahme:

Der Landkreis fihrt am 5.11.2025 im Rahmen der Gesundheitsférderung, Préavention sowie
Versorgung erstmals eine Gesundheitskonferenz durch. Hierflr ist ein Budget in Héhe von 3.000

Euro eingeplant und notwendig. Bislang waren weitere Gesundheitskonferenzen im Jahresrhythmus

vorgesehen. Hier soll nunmehr ein Zwei-Jahres-Rhythmus geplant werden.

evtl. Kosten zur Umsetzung der Malinahme:

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Erhéhung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 3.000 0 3.000 0
Erh6hung Einzahlungen 0 0
Reduzierung Auszahlungen 3.000 3.000

Organisationshoheit des Landrates

nein

ja

X

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein

X

Ja, von KT
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KonsolidierungsmalBnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-020
Dezernat v

Amt 56

Produkt/ Kostentrager 31301 /31301-01

Bezeichnung der Malihahme:

Reduzierung der (Eigen)Mittel zur Unterstiitzung der Integrationsarbeit im Landkreis Dahme-
Spreewald in den Jahren 2027, 2028 und 2029 um 20 %

Beschreibung der MalRnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Der Landkreis fordert Malnahmen, die zur Starkung von kultureller Vielfalt, Toleranz, Weltoffenheit
und menschlichem Miteinander beitragen und zur Integration von Geflichteten und Asylsuchenden
dienen und

unterstutzt MaBnahmen zur Arbeitsmarktintegration aller Menschen mit Migrationshintergrund, die
im Landkreis Dahme-Spreewald leben.

Hauptprojekte sind aktuell ,LDS integriert®, ,Stellwerk 8 und ,Stellwerk 2.0“. Diese MalBhahmen
wurden in den vergangenen Jahren durch Mittel des Landes Brandenburg kofinanziert. Die
Finanzierung ab dem Jahr 2027 ist noch nicht gesichert. Angesichts der sinkenden Zahlen von
Geflichteten und Asylsuchenden, die den Landkreis Dahme-Spreewald aktuell erreichen, und der
Aussicht auf Teilnahme an einem landesweit geférderten Projekt (sog. Integrationslotsen), erscheint
eine Reduzierung der Eigenmittel um 20 % ab 2027 darstellbar.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 29.000 29.000 29.000
Erh6hung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 0 29.000 29.000 29.000

Organisationshoheit des Landrates

nein X
ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....
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KonsolidierungsmalRnahmen 2026 ff

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 Maflnahme Nr. 2026-1V-021

Dezernat v

Amt 50 - Sozialamt

33100-02

SK 5318501 Zuschusse Wohlfahrtspflege; hier
Unterstitzung der Mehrgenerationshéuser
(MGH)

Produkt/ Kostentrager

Bezeichnung der MaRnahme:

Deckelung der Zuschiisse fir die Mehrgenerationenh&user in den Jahren 2026 bis 2029

Beschreibung der MalRnahme:
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. auRerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Malinahme umgesetzt
werden soll; ggf. Anlage)

Der Landkreis fordert aktuell zehn Mehrgenerationenhduser (MGH) im Landkreis. Die Férderung
beinhaltet fir acht MGH die Grundférderung in Hohe von 40.000 Euro (zwei MGH erhalten die
Grundforderung vom Bund) sowie die Forderung spezifischer regionaler Projekte, von den jeweilige
MGH ausgehen. Grundlage sind die ,Seniorenpolitischen Leitlinien des LDS* sowie der
.Forderleitfaden des LDS fir die Férderung von MGH sowie deren Satellitenstationen ab 2017¢.

Als bisheriger Konsolidierungsbeitrag erfolgt die Aufrechterhaltung der MGH-Angebote bereits seit
2023, ohne dass die Forderansatze den Kostensteigerungen angepasst werden. Dies soll nun fur
weitere vier Jahre fortgesetzt werden.

evtl. Kosten zur Umsetzung der MalRnahme:

2026 2027 2028 2029

(in€) (in €) (in €) (in €)
Ergebnishaushalt 0 0 0 0
Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0 0

Konsolidierungsbeitrag

2026 2027 2028 2029

(in €) (in €) (in €) (in €)
Erhohung Ertrage 0 0 0 0
Reduzierung Aufwand 0 0 0
Erh6éhung Einzahlungen 0 0 0 0
Reduzierung Auszahlungen 0 0 0 0

Organisationshoheit des Landrates

nein X

ja

Beschluss KA/ KT notwendig?

nein X

Ja, von ....

Haushalt 2026/2027




	1_Deckblatt_HSK
	2_Haushaltssicherungskonzept_Änderungsanträge_neu_neu
	3_Anlage_HSK_Maßnahmeblätter
	4_Übersicht_Maßnahmen_Änderungsanträge
	5_EHH_plus_HSK_Änderungsantrag
	6_HSK_Maßnahmeblätter

